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Gemäß dem Medienratsbeschluss vom 11.11.1993 zur Eindämmung der Gewalt im 
Fernsehen berichtet die Geschäftsführung hiermit zum 28. Mal über die Kontrolle von 
Angeboten in Rundfunk und Telemedien sowie Maßnahmen im Hinblick auf die 
Bestimmungen des Jugendschutzes. Dies umfasst den Zeitraum von Januar bis 
einschließlich Juni 2008. 
 

 

1. Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) 
 

• Konstituierung und personelle Besetzung 
 

In der Sitzung der KJM am 01.04.2008 hat sich die KJM für ihre zweite Amtszeit 

ordnungsgemäß konstituiert. Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, Präsident der Bayerischen 

Landeszentrale für neue Medien (BLM), wurde erneut zum Vorsitzenden der KJM gewählt. 

Herr Manfred Helmes, Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK), 

Ludwigshafen, übernahm den stellvertretenden Vorsitz der KJM (s. Pressemitteilung, Anlage 

1). 

 

Mit Beginn der 2. Amtsperiode ist Herr Sebastian Gutknecht, Arbeitsgemeinschaft Kinder- 

und Jugendschutz, Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V., Köln, neuer Stellvertreter von 

Herrn Folker Hönge, Ständiger Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der 

Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK). Herr Dr. Udo Helmbrecht, Präsident des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, ist Stellvertreter von Herrn 

Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung ebenfalls in Bonn.  
Herr Jürgen Hilse, Ständiger Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der USK, 

und Herr Michael Schneider, Bocatel, sind aus der KJM ausgeschieden.  

 

Nach der durch den DLM- Vorsitzenden, Thomas Langheinrich, geleiteten Wahl führten die 

Sitzungsteilnehmer einen Informationsaustausch zwischen der KJM und der DLM zu 

aktuellen Jugendschutzfragen. Herr Langheinrich thematisierte die Bekanntheit und 

Akzeptanz der KJM. Herr Prof. Ring betonte, dass in der öffentlichen Diskussion auch 

klargemacht werden müsse, dass das deutsche Jugendschutzsystem das strengste im 

internationalen Vergleich sei.  
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• Sitzungen 
 

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) setzte sich im Berichtszeitraum in fünf 

Sitzungen mit verschiedenen Aufgaben- und Problemfeldern des Jugendmedienschutzes 

auseinander. 

 

 

1.1 Organisations- und Verfahrensfragen 

 

Die KJM- Mitglieder beschlossen in ihrer Sitzung am 01.04.2008, dass die Geschäftsordnung 

der KJM vom 25.11.2003, geändert am 19. Juli / 12. September / 28. November 2006, weiter 

gilt. 

 

• Verfahrensablauf bei Prüffällen in Rundfunk und Telemedien 
 

Am 17.03.2008 fand in München ein Treffen der AG Verfahren unter Federführung der KJM-

Stabsstelle statt, in dem sich die AG mit verschiedenen inhaltlichen Fragen der 

Landesmedienanstalten befasste, die aktuell im Rahmen der KJM-Prüfverfahren aufgetreten 

sind. Weiteres Thema war die Neugestaltung der Rundbriefe der AG. Das Treffen galt auch 

der Vorbereitung des Handbuches zu den Prüfverfahren der KJM, das Fragen und Antworten 

zu allen Verfahrensabschnitten klären soll. 

 

Wie bei dem ersten Workshop „Umsetzung von KJM-Entscheidungen durch die 

Landesmedienanstalten“ am 09.01.2008 vereinbart, führte die KJM-Stabsstelle am 

28.07.2008 bereits einen zweiten Workshop durch. Dieser richtete sich erneut an alle 

Jugendschutzreferenten, Justiziare und weitere mit der Umsetzung der KJM-Entscheidungen 

betrauten Mitarbeiter der Landesmedienanstalten. Hier wurde zum einen das Handbuch zu 

den Prüfverfahren der KJM, das in der Zwischenzeit unter der Redaktion einer Mitarbeiterin 

der KJM-Stabsstelle erstellt wurde, vorgestellt. Zum anderen wurden die Themenbereiche 

Anhörung des Anbieters, Überwachung von Telemedienangeboten im Zuge des 

Ordnungswidrigkeitenverfahrens und Verantwortlichkeiten der Anbieter in Impulsreferaten 

aufbereitet und anschließend in einem Erfahrungsaustausch diskutiert.   

 

• Entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte in Telemedien 
 
Zunehmend werden in den KJM-Prüfverfahren auch inhaltlich komplexere Angebote wie 

Suizidforen, Anorexieforen, Selbstverletzungsseiten, rechtsgerichtete Seiten, Angebote aus 
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dem Bereich Online-Spiele u.v.m. relevant. Dies bringt neue Anforderungen für die KJM und 

ihre Prüfer mit sich und macht eine Auseinandersetzung und Überarbeitung der „Kriterien für 

die Aufsicht in Rundfunk und in den Telemedien“ erforderlich. Vor diesem Hintergrund trafen 

sich Vertreter der KJM-Stabsstelle, von jugendschutz.net und der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien (BPjM) am 30.01.2008 in München zu einem Workshop mit dem 

Schwerpunkt „Entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte in Telemedien“, um sich anhand 

konkreter Beispiele aus der Praxis über die Bewertungskriterien auszutauschen. Die 

Teilnehmer prüften gemeinsam exemplarische Prüffälle aus den verschiedenen 

Problembereichen und setzen sich somit intensiv mit den verschiedenen Ausprägungen der 

Entwicklungsbeeinträchtigung im Internet auseinander. Dabei wurden konkrete Vorschläge 

für die Weiterentwicklung der „Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den Telemedien“ 

erarbeitet und an die AG Kriterien der KJM zur Überarbeitung des Kriterienkatalogs 

weitergegeben.  

 

• Treffen der Prüfgruppensitzungsleiter 
 

Am 07.05.2008 fand in München ein Treffen der Prüfgruppensitzungsleiter unter der 

Federführung der KJM-Stabsstelle statt: Neben dem allgemeinen Informationsaustausch und 

der Klärung der in den Präsenzprüfungen auftretenden Fragestellungen diente der Termin 

vor allem der Vorbereitung des Prüfer-Workshops am 9. und 10.07.2008. 

 

• Prüfer-Workshop 
 

Ebenfalls in Zusammenhang mit der Überarbeitung der Bewertungskriterien für die Aufsicht 

fand am 09. und 10.07.2008 in der BLM ein Prüfer-Workshop statt. Ziel des Workshops war 

es, anhand von praktischen Fallbeispielen die Anwendung der Kriterien für die Aufsicht in 

Rundfunk und in den Telemedien der KJM zu diskutieren und Ergänzungen und Änderungen 

des Kriterienpapiers zu thematisieren. Am zweiten Tag wurde die Studie „Gewalt im Web 

2.0“ durch Frau Prof. Grimm, Dekanin der Hochschule für Medien Stuttgart, vorgestellt sowie 

das Problemfeld „Deutscher Rap“ in Vorträgen von Frau Petra Meier, BPjM, und Frau Sabine 

Seifert, Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), behandelt. Der Workshop fand 

großen Anklang und die Ergebnisse der Diskussion wurden in der kurz darauf tagenden AG 

Kriterien aufgegriffen.  
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• Koordination zwischen KJM und BPjM 
 

Die KJM und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) haben im 

Berichtszeitraum den in § 17 Abs. 2 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) 

aufgeführten regelmäßigen Informationsaustausch fortgesetzt. So fanden zwei Arbeitstreffen, 

an denen Vertreter von BPjM, jugendschutz.net und der KJM-Stabsstelle teilnahmen, statt. 

Am 04.03.2008 berieten sich die Teilnehmer über die Vorgehensweise bei der Empfehlung 

von Indizierungsanträgen durch die KJM. Bei einem zweiten Treffen am 10.04.2008 in Bonn 

stand das Verfahren bezüglich der Stellungnahmen der KJM zu Indizierungsanträgen der 

BPjM gem. § 21 Abs. 6 Jugendschutzgesetz (JuSchG) im Mittelpunkt. Darüber hinaus 

wurden inhaltliche Einzelfragen diskutiert. 

 

 

1.2 Technische Jugendschutzmaßnahmen 
 

• Geschlossene Benutzergruppen gemäß § 4 Abs. 2 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) 

 

Die KJM hat zur Thematik der geschlossenen Benutzergruppen gemäß § 4 Abs. 2 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) Eckwerte und ein Verfahren der 

Positivbewertung entwickelt und bewertet auf Anfrage von Unternehmen und Anbietern 

entsprechende Konzepte. Aufgrund der hohen Anforderungen und der eingehenden Prüfung 

der Konzepte durch die KJM hat sich die Positivbewertung dabei inzwischen zu einem 

Gütesiegel entwickelt. Eine Vielzahl von Interessenten wendet sich kontinuierlich an die 

KJM, um das Verfahren in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus sind die Eckwerte der KJM 

in der Internetbranche inzwischen an den einschlägigen Stellen bekannt. Entsprechende AV-

Systeme etablieren sich zunehmend in Deutschland. Dies hat spürbare Effekte für den 

Jugendschutz: Die frei zugängliche Verbreitung von deutschen Pornografieseiten ist deutlich 

zurückgegangen, und auch in anderen Bereichen jugendgefährdender Inhalte wird 

zunehmend auf geschlossene Benutzergruppen mit dem hohen Schutzniveau der KJM 

gesetzt. Zudem sind die Eckwerte der KJM durch mehrere Gerichtsurteile bestätigt worden, 

zuletzt durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18.10. 2007.  

 

Im Berichtszeitraum hat die KJM drei neue Konzepte zur Sicherstellung geschlossener 

Benutzergruppen positiv bewertet. Darunter waren wiederum zwei Konzepte für den Einsatz 

im Bereich Online-Lotterien (s.u.) Hintergrund hierfür ist der „Staatsvertrag zum 

Glücksspielwesen in Deutschland“ (GlüStV), der zum 01.01.2008 in Kraft getreten ist und für 
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Online-Lotto geschlossene Benutzergruppen gemäß den Anforderungen der KJM 

vorschreibt. Unter dieser Voraussetzung ist Online-Lotto für einen Übergangszeitraum von 

einem Jahr im Internet erlaubt. Außerdem bewertete die KJM ein weiteres Modul positiv 

(s.u.). 

 

• Konzept „AVS InJuVerS“ der insic GmbH: 
Das Konzept „AVS InJuVerS“ der insic GmbH soll insbesondere bei staatlichen 

Lottogesellschaften und gewerblichen Spielvermittlern eingesetzt werden und sieht 

die Identifizierung der Internetnutzer über das Post-Ident-Verfahren oder über das 

Verfahren „Schufa Ident-Check mit Q-Bit" vor. Nach der Anmeldung auf einer 

Registrierungsseite findet bei jedem Nutzungsvorgang im Internet sowie bei jeder 

Transaktion, z.B. einer Bezahlung oder Spielschein-Abgabe, eine Authentifizierung 

des Kunden statt. Bei der Authentifizierung kommen verschiedene Endgeräte zum 

Einsatz: Mobilfunkgerät, PC oder Set-Top-Box. Das insic-AVS ist gleichzeitig ein 

Bezahl-System bzw. steuert angeschlossene Bezahlsysteme, so dass mit den 

Zugangsdaten in angeschlossenen Shops und Diensten (Lotto) bezahlt werden kann. 

Dabei besteht ein Kostenrisiko von mehreren 1000 Euro, die von unberechtigten 

Personen vom hinterlegten Konto des berechtigten Nutzers abgebucht werden 

können (s. Pressemitteilung, Anlage 1).  

 

• Konzept „insic ident“ (Modul) der insic GmbH: 
Beim Verfahren „insic ident“ handelt es sich um ein Modul für die Identifizierung. Die 

Identifizierung sowie eine Volljährigkeitsprüfung sind in drei Schritten vorgesehen: 

Nach der Registrierung werden die Daten und die Volljährigkeit des Nutzers mit Hilfe 

des Verfahrens „Ident-Check mit Q-Bit“ der Schufa überprüft. Als letzter und 

wesentlicher Schritt ist die Überprüfung der Identität und Volljährigkeit des Nutzers im 

Rahmen einer Face-to-Face-Kontrolle unter Einbeziehung von amtlichen 

Ausweisdaten an einer Verkaufsstelle mit persönlicher Aushändigung eines 

Aktivierungscodes vorgesehen (s. Pressemitteilung, Anlage 1).  

 

• Konzept „SIZCHIP AVS“ (Modul) des Informatikzentrums der 
Sparkassenorganisation GmbH (SIZ):  
SIZ stellt seine Software-Plattform „SIZCHIP AVS“ als Modul bzw. Baustein AVS-

Betreibern oder Inhalteanbietern zur Verfügung. SIZ liefert die Altersinformationen 

aus der geprüften ZKA-Chipkarte und ermöglicht ihnen damit, sichere 

Altersprüfungen vorzunehmen. Dabei wird das auf der Debit-Chipkarte (unter 

anderem ec-Karte) des Nutzers gespeicherte Jugendschutzmerkmal ausgewertet und 
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der Zugang zu Inhalten in der geschlossenen Benutzergruppe des Anbieters nur 

dann freigegeben, wenn der Nutzer volljährig ist (s. Pressemitteilung, Anlage 1).  

 

Vor dem Hintergrund des Glücksspiel-Staatsvertrags stellte die Thematik der geschlossenen 

Benutzergruppen für Online-Lotto noch immer einen Schwerpunkt für die Arbeit der KJM im 

Berichtszeitraum dar. Die KJM erhielt weiterhin eine Vielzahl von Anfragen verschiedener, 

sowohl staatlicher als auch gewerblicher Lotterie-Anbieter, die an die AG Telemedien bzw. 

das Prüflabor der KJM bei jugendschutz.net zur Prüfung weitergeleitet wurden. Bislang 

konnte die KJM jedoch nur die Konzepte von Lotto Hamburg, Lotto Bayern und der insic 

GmbH („AVSInJuVerS“ und Modul „insic ident“) positiv bewerten (s.o.). Insgesamt sind bei 

verschiedenen Lotterie-Betreibern Bestrebungen festzustellen, unzureichende Ansätze - wie 

Benutzername-Passwort-Lösungen - der KJM zur Prüfung vorzulegen bzw. diese als von der 

KJM akzeptierte Lösungen darzustellen. Auch die Umsetzung von Konzepten in der Praxis 

seitens der Lotterie-Anbieter wirft nach Auskunft der Glücksspielaufsicht in einigen Fällen 

Fragen auf.  

 

Zur Abstimmung der Verfahren und zur Klärung von Grundsatzfragen gab es im 

Berichtszeitraum in der BLM drei weitere Gespräche mit der Glücksspielaufsicht. So fand 

unter anderem Ende Juli 2008 ein Gespräch mit der bayerischen Glücksspielaufsicht, der 

Regierung der Oberpfalz und der Regierung von Mittelfranken statt. Darin wurde auch über 

die Umsetzung der von der KJM positiv bewerteten Systeme in der Praxis gesprochen. 

Dabei wurde festgehalten, dass für die Überprüfung der Umsetzung der Systeme in der 

Praxis die Glücksspielaufsicht zuständig ist, da Verstöße gegen den GlüStV hier als 

vorrangig anzusehen sind. 

 

Insgesamt befasste sich die AG Telemedien im ersten Halbjahr 2008 in vier Arbeitssitzungen 

mit verschiedenen Ansätzen zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen und führte 

dabei drei Gespräche mit den verantwortlichen Unternehmen über deren Konzepte. 

 

Zur besseren Bewältigung und Beschleunigung der Arbeitsabläufe beschloss die KJM im 

Berichtszeitraum eine neue Aufgabenteilung zwischen der AG Telemedien und dem 

Prüflabor der KJM bei jugendschutz.net: Für die Prüfung technischer Aspekte bei Konzepten 

für geschlossene Benutzergruppen, technische Mittel oder übergreifende 

Jugendschutzkonzepte ist nun das Prüflabor zuständig, während die AG Telemedien sich 

insbesondere mit Grundsatzfragen und neuen Verfahren befasst. 
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Mit Stand April 2008 hat die KJM inzwischen 24 Konzepte für geschlossene 

Benutzergruppen positiv bewertet (s. Übersicht, Anlage 2). Hinzu kommen zwei 

übergreifende Jugendschutzkonzepte für Rundfunk und Telemedien (s. hierzu Punkt 

„Übergreifende Jugendschutzkonzepte“). Damit liegen jetzt zahlreiche Beispiele für 

gesetzeskonforme und gleichzeitig praktikable Lösungen vor. Auf dieser Basis, insbesondere 

mit den verschiedenen Bausteinen für die Identifizierung und Authentifizierung, haben 

Anbieter die Möglichkeit, in Eigenverantwortung die von der KJM positiv bewerteten Module 

im Baukastenprinzip in unterschiedliche Altersverifikationssysteme einzubauen und zu 

gesetzeskonformen Gesamtlösungen geschlossener Benutzergruppen zu kombinieren. Eine 

gesonderte Prüfung und Bewertung durch die KJM ist bei diesem Vorgehen nicht mehr 

erforderlich. 

 

• Jugendschutzprogramme gemäß § 11 JMStV   
 
Als spezielles Jugendschutzinstrument für entwicklungsbeeinträchtigende Angebote in 

Telemedien hat der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag die Jugendschutzprogramme (§ 11 

JMStV) eingeführt. Jugendschutzprogramme basieren in der Regel auf Filtersystemen, die 

über Sperrlisten oder automatische Klassifizierungsverfahren problematische Inhalte 

blockieren. Sie können vom Anbieter entweder programmiert oder vorgeschaltet werden und 

sie müssen einen nach Altersstufen differenzierten Zugang ermöglichen. Zudem brauchen 

Jugendschutzprogramme eine Anerkennung der KJM. Die KJM hat in den letzten Jahren 

Eckwerte entwickelt, die die gesetzlichen Vorgaben für Jugendschutzprogramme 

konkretisieren, sie hat Voraussetzungen für die Zulassung von Modellversuchen erarbeitet 

und Meilensteine für deren Verlauf konzipiert.  

 

Eine Anerkennung für ein Jugendschutzprogramm konnte die KJM weiterhin nicht erteilen, 

da keines der vorgelegten Programme die Voraussetzungen erfüllt. Ein dritter Filtertest im 

Prüflabor bei jugendschutz.net bestätigte dies im Berichtszeitraum erneut. Der dritte Test von 

Jugendschutzfiltern für das Internet zeigte nach wie vor erhebliche Defizite auf. Die 

Auswertung der genauen Ergebnisse konnte jedoch im Berichtszeitraum nicht mehr 

abgeschlossen werden. 

 

Von den drei potenziellen Jugendschutzprogrammen, die die KJM bisher zum Modellversuch 

zugelassen hat, wird derzeit noch einer fortgeführt: Der Modellversuch mit 

„jugendschutzprogramm.de“ (s.u.). 
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 ICRAdeutschland 
Der Modellversuch mit „ICRAdeutschland" des ICRA-Konsortiums und der Freiwilligen 

Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM), bei dem die Seitenbetreiber ihre Inhalte 

selbst klassifizieren (Stichwort „Labeling"), ist ausgelaufen, ohne dass eine Anerkennung der 

KJM erfolgt ist. KJM, ICRA-Konsortium und FSM hatten aber - Ende des Jahres 2006 - 

vereinbart, „ICRAdeutschland" als Modul für Jugendschutzprogramme gemeinsam weiter zu 

entwickeln. Grundsätzlich favorisiert die KJM einen Aufbau von Jugendschutzprogrammen, 

bei dem verschiedene Module, u.a. schwarze und weiße Listen sowie eine Schnittstelle für 

die Anbieter zur Selbstklassifizierung ihrer Inhalte, fest integriert sind. ICRA soll dabei die 

Selbstklassifizierungsschnittstelle abdecken. Im Jahr 2007 hatte die KJM deshalb in diesem 

Rahmen eine engere Zusammenarbeit von AG Telemedien, Vertretern des ICRA-

Konsortiums und der FSM befürwortet, um die Erarbeitung einer Gesamtlösung in diesem 

Bereich gezielter voranzutreiben. Vier gemeinsame Arbeitstreffen von ICRA-Konsortium, 

FSM und AG Telemedien hatten daraufhin bereits im Jahr 2007 stattgefunden.  

 

Die Beratungen wurden im Jahr 2008 fortgesetzt: Ein Arbeitsgespräch von ICRA-

Konsortium, FSM und AG Telemedien bzw. AG Labeling der KJM fand im Februar sowie ein 

weiteres Treffen, an dem auch Jus Prog e.V. teilnahm, im Juli statt. Schwerpunkt dieser 

beiden Arbeitstreffen war die Handhabung des altersdifferenzierten Labelings in der Praxis. 

Ziel der Treffen war, gemeinsam typische ICRA-Deskriptoren für die wichtigsten 

jugendschutzrelevanten Bereiche zusammen zu stellen und festzulegen und den 

Altersgruppen des JMStV zuzuordnen. Dies ist wichtig, da bisher bei „ICRAdeutschland“ 

nicht immer nachvollziehbar ist, welche Darstellungen unter welche ICRA-Labels fallen und 

mit welcher Begründung sie welchen Altersgruppen zugeordnet werden. 

 

In den genannten Arbeitstreffen gingen die Teilnehmer gemeinsam die vorhandenen ICRA-

Deskriptoren Schritt für Schritt durch und bemühten sich um eine gemeinsame Erarbeitung 

und Festlegung eines Rasters, bei dem die ICRA-Deskriptoren bestimmten Altersgruppen 

zugeordnet werden (z.B. Deskriptor „Verhüllte und angedeutete sexuelle Handlungen“ = 

„entwicklungsbeeinträchtigend für unter 14-Jährige“ oder Deskriptor „Blut und 

Verstümmelung von Menschen“ = entwicklungsbeeinträchtigend für unter 18-Jährige“).  

Die AG Labeling erklärte sich hier - vor dem Hintergrund des gemeinsamen Interesses an 

einer Weiterentwicklung von „ICRAdeutschland“ als Modul für ein Jugendschutzprogramm - 

bereit, sich auf den Ansatz von ICRA, Internetseiten mittels vorgegebener Deskriptoren zu 

beschreiben, einzulassen, auch wenn dieser dem deutschen Jugendschutzsystem 

grundsätzlich nicht entspricht. Allerdings ist es aufgrund grundsätzlicher Differenzen 

zwischen FSM, ICRA-Konsortium und der AG Labeling bisher nicht gelungen, eine 
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einvernehmliche Zuordnung der vorhandenen ICRA-Deskriptoren zu Altersstufen 

vorzunehmen. Die Entwicklung von „ICRA“ als Modul für ein Jugendschutzprogramm 

stagniert somit derzeit.  

 

Jugendschutzprogramm.de 
Auf Antrag von Jus Prog e.V. hat die KJM im Berichtszeitraum den Modellversuch mit der 

Sperrliste „jugendschutzprogramm.de“ erneut verlängert. Der Modellversuch ist nun bis zum 

31.03.2009, mit einer Laufzeit von insgesamt vier Jahren, vorgesehen. KJM und 

jugendschutz.net machten Jus Prog e.V. zudem das Angebot, zur altersdifferenzierten 

Weiterentwicklung der Sperrliste „jugendschutzprogramm.de“ die Daten aus den bisherigen 

Filtertests von jugendschutz.net zur Verfügung zu stellen. In diesem Kontext fasste die KJM 

im Berichtszeitraum den Beschluss, diese wertvollen Daten grundsätzlich weiter zu geben, 

um auf diesem Weg die Entwicklung von Filterprogrammen weiter voranzutreiben und zu 

unterstützen. Dies gilt allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur für 

Unternehmen oder Einrichtungen, deren Programme von der KJM gemäß § 11 Abs. 6 JMStV 

zum Modellversuch zugelassen wurden. 

 

Nach wie vor stehen seitens Jus Prog e.V. noch zwei wichtige Meilensteine im Rahmen von 

Modellversuchen - der technische Funktionstest und der Labortest zur Nutzbarkeit der 

verwendeten Software durch typische Anwender („Usability Lab“) - aus.  

 

• Technische Mittel gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) 

 

Der KJM werden auch technische Zugangssysteme zur Bewertung vorgelegt, die weder für 

die Sicherstellung einer geschlossenen Benutzergruppe ausreichen noch den speziellen 

Anforderungen an Jugendschutzprogramme genügen, die jedoch als Schutzmaßnahme bei 

entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich 

um technische Mittel gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). 

Technische Mittel sind Zugangsbarrieren, die ein Internetanbieter oder Fernsehveranstalter 

als Alternative zu den traditionellen Zeitgrenzen einsetzen kann. Technische Mittel eignen 

sich besonders für den Jugendschutz im Internet und im digitalen Fernsehen. 

 

Um Rat suchenden Anbietern auch hier Rechts- und Planungssicherheit zu geben und den 

genannten Jugendschutzmaßnahmen zu einer besseren Durchsetzung im Internet zu 

verhelfen, bietet die KJM auch für technische Mittel das Verfahren der Positivbewertung an. 

Nachdem dieses Verfahren in der Vergangenheit überwiegend von Vertretern der 
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Tabakindustrie in Anspruch genommen worden war, erhielt die KJM im Berichtszeitraum 

erstmals eine Anfrage eines Unternehmens für den Bereich Online-Gewinnspiele. So plante 

die First1 Networks GmbH aus Berlin ein kostenpflichtiges Online-Wissensspiel mit 

Gewinnmöglichkeiten und legte ein erstes Jugendschutzkonzept dazu vor. Neben der 

Prüfung des Konzepts in der AG Telemedien fanden im Berichtszeitraum hierzu auch 

verschiedene Gespräche in der BLM statt. Als Ergebnis der Gespräche legte die First 1 

Networks GmbH ein ergänztes Konzept vor, das den Ausschluss von Minderjährigen an der 

Teilnahme am genannten Online-Spiel mittels eines Persocheck-Verfahrens unter 

Einbeziehung der Mobilfunknummer und der Kontodaten vorsieht. Die KJM kam daraufhin zu 

dem Ergebnis, dass diese technische Jugendschutzmaßnahme der First1 Networks GmbH 

für das Online-Wissensspiel „first1.de“ den gesetzlichen Anforderungen an ein technisches 

Mittel, bei entsprechender Umsetzung in der Praxis, entspricht (s. Pressemitteilung, Anlage 

1). 

 

Diese erste Positivbewertung einer technischen Zugangsbarriere für ein Online-Gewinnspiel 

war besonders vor dem Hintergrund der generellen Entwicklungen bei Gewinnspielen, 

sowohl im Internet als auch im Rundfunk, im Berichtszeitraum interessant (vgl. hierzu Kapitel 

1.5 Einzelthemen: Spiele).  

 

• Übergreifende Jugendschutzkonzepte 

 
Neben Konzepten nur für geschlossene Benutzergruppen oder nur für technische Mittel 

legen verschiedene Anbieter der KJM inzwischen auch übergreifende 

Jugendschutzkonzepte mit einer Kombination von Maßnahmen verschiedener 

Schutzniveaus - häufig für konvergente Medienangebote, bestehend aus 

Telemediendiensten und Rundfunkprogrammen - zur Bewertung vor. Diese Konzepte sehen 

je nach Jugendschutzproblematik abgestufte technische Schutzmaßnahmen vor und 

berücksichtigen dabei Rundfunk- und Telemedien-Inhalte in einem. Um die Durchsetzung 

von übergreifenden Jugendschutzmaßnahmen, insbesondere in konvergenten 

Medienangeboten, voranzutreiben und um Anbietern Rechts- und Planungssicherheit zu 

geben, hat die KJM auch hier auf ihr Verfahren der Positivbewertung zurückgegriffen. Denn 

auch hier sieht der JMStV kein Anerkennungsverfahren vor. 

 

Im ersten Halbjahr 2008 legte erneut ein großer Telekommunikationsanbieter ein 

übergreifendes Jugendschutz-Gesamtkonzept vor. Dieses befindet sich derzeit noch in der 

Prüfung. Nachdem sich das Prüflabor zur Klärung technischer Details mit dem Konzept 

befasst hatte, was auch eine bilaterale Kommunikation mit Vertretern des betreffenden 
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Unternehmens beinhaltete, wurde es anschließend aufgrund einiger verbleibender 

Grundsatzfragen an die AG Telemedien weitergegeben.  

 
 
1.3 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle gemäß § 19 JMStV 
 
Im Berichtszeitraum hat zwischen der KJM und den beiden Selbstkontrolleinrichtungen 

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) und Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-

Diensteanbieter (FSM) ein kontinuierlicher Informationsaustausch stattgefunden.  
 

• Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 
 

Die KJM stand zu mehreren jugendschutzrechtlichen Fragestellungen im kontinuierlichen 

Dialog mit der FSF. Am 23.01.2008 fand ein Arbeitsgespräch der AG FSF zwischen 

Vertretern der KJM und der FSF statt, in dem aktuelle Problemfelder aus der Aufsichtspraxis 

und Beurteilungskriterien besprochen wurden. Eine Fortführung dieses Austausches ist im 

Herbst in Berlin vorgesehen. 

 

In ihrer Sitzung am 01.04.2008 hat die KJM bezüglich der Klage der FSF gegen die 

Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) wegen der Verlängerung der Anerkennung der 

FSF eine Änderung des Verlängerungsbescheids beschlossen. 

 
Ferner hat die KJM der FSF Ende Mai 2008 eine Liste aller sendezeitbeschränkten 

Angebote übermittelt. Für die Ausstrahlung von entwicklungsbeeinträchtigenden Sendungen 

sieht der JMStV in § 5 Abs. 4 JMStV bestimmte Sendezeitgrenzen vor. Stellt die KJM einen 

Verstoß fest, kann sie zudem eine Sendezeitbeschränkung (SZB) für die entsprechende 

Sendung aussprechen. Die von der KJM erstellte Liste der SZB soll den TV-Anbietern 

Hilfestellung bei der Programmplanung geben und dient so der Vorbeugung von Verstößen.   

Die Liste der sendezeitbeschränkten Angebote enthält der Vollständigkeit halber neben den 

von der KJM geprüften Angeboten auch über 150 sendezeitbeschränkte Angebote, die zuvor 

nach Rundfunkstaatsvertrag (RStV) geprüft wurden. Die Auflistung soll in regelmäßigen 

Abständen aktualisiert werden. Die FSF begrüßte die Kooperation der KJM. 

 

• Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) 
 

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) gewann im 

Berichtszeitraum einige neue Mitglieder dazu. Insgesamt ist die Mitgliederzahl bei der FSM 
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von sieben ordentlichen Mitgliedern bei Antragsstellung auf inzwischen 35 ordentliche 

Mitglieder angestiegen.  

 

Das Thema Jugendschutz im Mobilfunk und mobilen Internet stellte im Berichtszeitraum 

einen Schwerpunkt der Zusammenarbeit von KJM und FSM dar. So hatten KJM, FSM und 

Mobilfunkanbieter in einem Gespräch im Juli 2007 ihre Bereitschaft erklärt, sich weiter über 

Lösungsansätze für den Jugendschutz im Mobilfunk und mobilen Internet, insbesondere 

über technische Jugendschutzmaßnahmen, auszutauschen und diese ein Stück weit 

gemeinsam zu entwickeln. Es wurde vereinbart, dass KJM und FSM hierzu einen 

gemeinsamen Technik-Workshop, unter Beteiligung von Vertretern der Mobilfunkanbieter 

und der Endgeräte-Industrie, durchführen, bei dem eruiert werden solle, was derzeit 

technisch machbar und zumutbar ist. Im März 2008 fand hierzu ein Vorbereitungstreffen von 

KJM-Stabsstelle, AG Telemedien und der FSM statt, bei dem u.a. der Arbeitstitel des 

gemeinsamen Workshops - „Technischer Jugendschutz im Mobilfunk/ mobilen Internet: 

Austausch über best practice beispiele“ - festgelegt und als Termin für den Workshop der 

Juli 2008 anvisiert wurde. Am 31.07.2008 hat in Berlin der vereinbarte gemeinsame 

Workshop stattgefunden.  

 

 
1.4 Prüftätigkeit 
 

Im Berichtszeitraum Januar bis Juni 2008 war die KJM mit ca. 380 Einzelprüfungen aus 

Rundfunk und Telemedien befasst. 

 

Für die Bearbeitung der Aufsichtsfälle aus Rundfunk und Telemedien fanden im erfassten 

Zeitraum 2008 elf Sitzungen mit wechselnden Prüfgruppen statt, in denen die Fälle im 

Rahmen von Präsenzprüfungen bearbeitet wurden. Zwei Präsenzprüfungen fanden in der 

BLM statt.  

 

• Aufsichtsfälle Rundfunk 
 

Allgemein 
Im Berichtszeitraum war die KJM mit 81 Rundfunkfällen befasst. Davon wurden 56 Fälle 

abschließend bewertet. Bei 25 Fällen liegt ein Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV 

vor. Es handelt sich hierbei um sieben Spielfilme, zwei Trailer, fünf Dokumentationen, vier 

Folgen eines Casting-Formats, einen Magazinbeitrag, drei Musikvideoclips, zwei Folgen 

einer Stunt-Show und eine Folge einer Serie.  
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Weitere 25 Fälle wurden von den Prüfgruppen der KJM inhaltlich bewertet, wovon bei 19 

Fällen rechtsaufsichtliche Maßnahmen empfohlen wurden. Es handelt es sich dabei um vier 

Werbespots, ein Magazin und zwei Magazinbeiträge, drei Dokumentationen, eine Talkshow, 

zwei Comedysendungen, zwei Folgen einer Serie, jeweils ein Reality- bzw. 

Zeichentrickformat, einen Trailer und eine Folge eines Casting-Formats. Neben diesen 

Fällen befinden sich noch weitere rund 50 Fälle im Prüfverfahren der KJM. 

 

 RTL-Format „Deutschland sucht den Superstar“ 

Im Berichtszeitraum hat sich die KJM wie bereits im Vorjahr mit dem Format „Deutschland 

sucht den Superstar“, das seit Januar 2008 in der fünften Staffel von dem Sender RTL 

ausgestrahlt wurde, befasst. Nach Ansicht der KJM war eine Entwicklungsbeeinträchtigung 

von Kindern unter 12 Jahren aufgrund des herabwertenden Verhaltens der Jury sowie der 

redaktionellen Gestaltung der Casting-Auftritte durch RTL, die die Kandidaten gezielt 

lächerlich machten und damit dem Spott eines Millionenpublikums aussetzten, nicht 

auszuschließen. In der KJM-Sitzung am 08.07.2008 in München beschlossen die Mitglieder 

der KJM hinsichtlich der Folgen 1-4 im Tagesprogramm Beanstandungen und ein Bußgeld in 

Höhe von 25.000 Euro pro Sendung zu verhängen. Da RTL in seiner umfassenden 

Stellungnahme zu den eingeleiteten Prüfverfahren Einsicht gezeigt und sich verpflichtet hat, 

die Casting-Sendungen der nächsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) vorzulegen, werden die Folgen 5 und 6 im 

Tagesprogramm sowie die Folge 1 im Abendprogramm zwar beanstandet, das 

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde hier jedoch eingestellt. Bei den übrigen 

Ausstrahlungen im Hauptabendprogramm wurden keine Verstöße festgestellt (s. 

Pressemitteilung, Anlage 1). 

 

• Aufsichtsfälle Telemedien 
 

Allgemein 
Die KJM war im Berichtszeitraum mit insgesamt über 100 Fällen aus den Telemedien 

befasst. 57 Fälle wurden inhaltlich abschließend bewertet. Bei knapp 25 Angeboten wurde 

aufgrund pornografischer Inhalte ein Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV 

festgestellt. Vier Angebote zeigen Kinder und Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter 

Körperhaltung. Zwei Angebote enthalten rechtsextremistisches Gedankengut. Bei 26 Fällen 

wurde das Verfahren eingestellt. 

Weitere knapp 50 Fälle wurden von den Prüfgruppen der KJM inhaltlich bewertet. Bei allen 

Fällen wurden rechtsaufsichtliche Maßnahmen empfohlen. Der Großteil der Angebote ist der 

einfachen Pornografie zuzuordnen. Vier Fälle weisen entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte 
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auf, ein Angebot zeigt Kinder und Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter 

Körperhaltung. Neben diesen Fällen befinden sich noch über 160 Fälle im Prüfverfahren. 

 

Fun-Sites 
So genannte Fun-Sites sind Web-Sites, die durch ihren Witz-Kontext insbesondere auch 

Kinder und Jugendliche anziehen. Auf diesen Fun-Sites befinden sich u.a. Rubriken wie 

„Unfälle“ oder „Sexy Clips“, die nur vermeintlich lustige Inhalte bereithalten, aber tatsächlich 

Minderjährige in ihrer Entwicklung beeinträchtigen können. 
Im Berichtszeitraum wurden zwei Fun-Sites hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen 

des JMStV geprüft, ein Angebot wurde inhaltlich abschließend bewertet. Bei diesem Angebot 

handelt es sich um ein pornografisches Angebot (flashanimierte pornografische Spiele), das 

im Kontext von Witzen ebenfalls entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte zugänglich macht. 

Ein weiterer Fall befindet sich derzeit noch in der Prüfung.  

 

• Indizierungsanträge  
 

Von Januar bis Juni 2008 lagen der KJM insgesamt 117 Indizierungsanträge zu Telemedien, 

die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) mit der Bitte um 

Stellungnahme gemäß § 21 Abs. 6 JuSchG übermittelt worden waren, vor. Der Vorsitzende 

befürwortete nach Bewertung durch die Stabsstelle in 96 Fällen eine Indizierung durch die 

BPjM. Sechs Internetangebote waren zum Zeitpunkt der Prüfung nicht mehr abrufbar. In 

zwei Fällen lehnte der Vorsitzende eine Indizierung durch die BPjM ab. Die übrigen 13 Fälle 

befinden sich noch in der Prüfung. 

 

Ein Großteil der Angebote, die im Rahmen der Indizierungsverfahren geprüft wurden, und 

bei denen die KJM eine Indizierung befürwortete, ist dem Bereich der einfachen Pornografie 

zuzuordnen (75 Angebote). Bei drei dieser Angebote wird einfache Pornografie im Kontext 

gewalthaltiger Handlungen gegen Frauen gezeigt, eines wiederum zeigt ausschließlich 

virtuelle Abbildungen. Zwei Angebote beinhalten gewaltpornografische Abbildungen. Sechs 

der Angebote wurden aufgrund ihrer sexuellen Darstellungen - darunter vier Angebote, die 

bizarre Sexualpraktiken darstellen - als mindestens jugendgefährdend eingestuft. Insgesamt 

ist die Tendenz zu beobachten, dass es sich immer häufiger um Seiten handelt, die so 

genannten „User generated Content“ zugänglich machen; im Bereich Pornografie bedeutet 

dies, dass Privatpersonen sexuelle Inhalte der virtuellen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. 

Auffällig ist auch, dass Anbieter von pornografischen Inhalten durch Verlinkungen auf 

externe Seiten mit ebenfalls pornografischen Inhalten das Jugendschutzproblem 

potenzieren, da letztlich eine Unmenge an vergleichbaren Seiten angesteuert werden kann. 
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Auch die Inhalte selbst werden immer problematischer, da häufiger bizarre Sexualpraktiken 

thematisiert sind, bei welchen das vorrangige Ziel ist, Frauen zu demütigen.  

Sechs Angebote weisen rechtsextreme Inhalte auf. Ein Angebot enthält Darstellungen von 

Kindern und Jugendlichen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung. Sechs 

Angebote weisen jugendgefährdende Gewaltdarstellungen auf - ein Angebot vertreibt 

gewalthaltige Computerspiele und deren Zubehör, ein anderes bietet die von der BPjM in die 

Liste für jugendgefährdende Medien aufgenommenen Computerspiele „Postal“ und „Postal2“ 

zum Erwerb und Download an. Vier Angebote stellen Gewaltdarstellungen auf Textebene zur 

Verfügung. Diese machen über eine Video-Plattform Lieder mit dem Thema Amoklauf 

zugänglich. 

 

Bei 81 Angeboten hat die KJM im Berichtszeitraum eine Indizierung durch die BPjM 

beantragt. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Angebote, die der einfachen Pornografie 

zuzuordnen sind (62 Angebote), ein Angebot zeigt pornografische und gewalthaltige Inhalte. 

Vier Angebote sind aufgrund ihrer sexuellen Darstellungen als jugendgefährdend zu 

bewerten. Bei fünf weiteren Angeboten wurden tierpornografische Darstellungen zugänglich 

gemacht. Eine Vielzahl dieser Angebote wurde der KJM von jugendschutz.net übermittelt. 

Wiederholt fanden sich diese Angebote bei der Recherche auf den vorderen Plätzen der 

Trefferlisten deutscher Suchmaschinen, so dass von einer erhöhten Jugendschutzrelevanz 

ausgegangen werden kann.  

Sechs Angebote weisen rechtsextremes Gedankengut auf. Ein Angebot enthält gewalthaltige 

Darstellungen (Happy-Slapping), ein weiteres ist der Kategorie „Tasteless“ zuzuordnen. Bei 

einem Angebot handelt es sich um eine so genannte „Pro-Ana-Seite“, welche die Krankheit 

Anorexia Nervosa idealisiert.  

 

Im Berichtszeitraum wurde die Spruchpraxis der KJM in zahlreichen Fällen von der BPjM 

bestätigt. Eine Vielzahl der Fälle ist bereits von der BPjM in die Liste für jugendgefährdende 

Medien aufgenommen.  

 

 

1.5 Einzelthemen 
 

• Spiele  
 

Gewinnspiele 
Die bisherige Rechtslage im Bereich des Gewinnspielrechts, gerade auch im Hinblick auf 

den Jugendschutz, gestaltet sich als komplex und unübersichtlich. Die 
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Landesmedienanstalten haben zwar Anwendungs- und Auslegungsregeln für die Aufsicht 

über Fernseh-Gewinnspiele (GewinnSpielReg), zuletzt geändert am 19.06.2007, erlassen, 

sowie eine Handreichung für Hörfunkgewinnspiele am 15.01.2008 beschlossen, diese 

Regelungswerke stellen jedoch nur interne Verwaltungsvorschriften dar, die keine 

unmittelbare Außenwirkung haben. 

 

Die Länder haben sich innerhalb des 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrags (RfÄndStV), der 

am 01.09.2008 in Kraft tritt, unter anderem auch auf Neuregelungen zu 

Gewinnspielsendungen und Gewinnspielen - wie von der KJM angestrebt - verständigt. 

Dabei wird eine Satzungs- oder Richtlinienkompetenz der Landesmedienanstalten zur 

Durchführung von Gewinnspielsendungen und Gewinnspielen normiert.  

 

Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinsame Stelle Programm, Werbung und 

Medienkompetenz (GSPWM) eine Arbeitsgruppe Gewinnspiele zur Erstellung eines Entwurfs 

einer bußgeldbewehrten Gewinnspielsatzung gegründet. Zu den Fragen des 

Jugendschutzes nahm eine Vertreterin der KJM-Stabsstelle teil; die jugendschutzrechtlich 

relevanten Regelungen der Satzung werden von der KJM erarbeitet.  

 

Die AG Spiele der KJM tagte am 29.05.2008 in München. Die Teilnehmer haben sich 

intensiv mit jugendschutzrelevanten Formulierungen auf der Basis der GewinnSpielReg, der 

Handreichung für Hörfunkgewinnspiele sowie des im Auftrag der KJM durch Herrn Dr. Marc 

Liesching erstellten Rechtsgutachtens über „Jugendschutzrechtliche Anforderungen an 

Gewinnspiele im Rundfunk und Telemedien“ (s.u.) auseinander gesetzt und sich auf einen 

vorläufigen Entwurf für die Gewinnspielsatzung verständigt. Die entworfenen Formulierungen 

regeln insbesondere die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger an Gewinnspielen und 

Gewinnspielsendungen sowie die Belange des Jugendschutzes im Bereich der 

Gewinnspiele.  

 

Bei der Veranstaltung zu dem Thema „Gewinn oder Verlust? – Jugendschutzrechtliche 

Anforderungen an Gewinnspiele in Rundfunk und Telemedien“ am 06.06.2008 in München 

präsentierte Rechtsanwalt Dr. Marc Liesching sein o.g. Rechtsgutachten. Nach Ansicht des 

Verfassers des Gutachtens gestaltet sich die Rechtslage im Bezug auf Gewinnspiele in 

Deutschland sehr komplex. In jedem Fall bedürfe es zusätzlicher Hinweise, wie zum Beispiel 

deutlich erkennbarer Hinweise der Gewinnspiel-Anbieter auf den Teilnahmeausschluss 

Minderjähriger sowie auf den Ausschluss einer Gewinnausschüttung an Minderjährige. Die 

Rechtspolitik müsse hier Flankenschutz leisten, man könne die Verantwortung nicht in 

vollem Umfang an die Eltern abschieben. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion wurde 
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betont, wie wichtig die intensive Diskussion mit allen Beteiligten aus Aufsicht, Anbietern und 

Politik sei. Angesichts der bei der Präsentation des Gutachtens angeklungenen 

Kompromissbereitschaft auf allen Seiten zeigte sich der Vorsitzende der KJM optimistisch, 

den Jugendmedienschutz im Hinblick auf Gewinnspiele mit Hilfe der neuen Vorschriften und 

freiwilliger Selbstkontrolle der Sender in den Griff zu bekommen (s. auch Kapitel 1.6 

Öffentlichkeitsarbeit). 
 

Am 17.06.2008 fand in der BLM ein Gespräch zwischen Vertretern der AG Spiele der KJM 

sowie des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) statt. Ziel des Treffens 

war es, in Anknüpfung an das vorherige Gespräch vom 15.12.2007, einen Austausch über 

jugendschutzrelevante Regelungen im Hinblick auf die im 10. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag normierten Regelungen zur Durchführung von 

Gewinnspielen zu führen. Mit Blick auf die angestrebte Satzung der Landesmedienanstalten 

äußerte der VPRT in dem Gespräch den Wunsch, differenzierte Vorschläge für eine 

Regulierung von Gewinnspielen im Bereich des Jugendschutzes einbringen zu können. Es 

wurde vereinbart, etwaige Vorschläge zeitnah der AG Spiele zuzuliefern, um diese 

gegebenenfalls erneut in die KJM einzuspeisen zu können. Bislang wurden seitens des 

VPRT keine entsprechenden Vorschläge an die KJM herangetragen.  

 
Online-Spiele 

Im Zuge der Evaluation des Jugendmedienschutzes wurde das Thema Online-Spiele im 

Berichtszeitraum intensiv diskutiert. Die Zuständigkeit der KJM bei Computerspielen ist dann 

gegeben, wenn die Inhalte ausschließlich online über das Internet zugänglich sind. Online-

Spiele unterliegen im Gegensatz zu Computerspielen, die auf Trägermedien vertrieben 

werden, den Bestimmungen des JMStV. Neben vielen anderen Fragen wird auch über eine 

verbindliche Kennzeichnung dieser Inhalte nach dem Vorbild der Kennzeichen der 

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) nachgedacht. Allerdings sieht der JMStV keine 

Kennzeichnung von Inhalten nach Altersstufen vor, da die Systematik eine andere ist als im 

Jugendschutzgesetz (JuSchG).  

 

Die im Jahre 2006 eingerichtete AG Spiele der KJM setzte sich im Berichtszeitraum mit den 

Möglichkeiten einer Aufsichtstätigkeit bei Online-Spielen auseinander. Hier stellte sich auch 

die Frage nach einer Kennzeichnungsfähigkeit. Zusammenfassend ist festzustellen, dass 

gerade im Bereich der Online-Spiele das Mittel der klassischen Kennzeichnung aufgrund der 

dynamischen Inhalte über die vielfältigen Möglichkeiten der Interaktion und der 

Kommunikation nicht den richtigen Ansatzpunkt darstellt: Je mehr ein Spiel veränderbar 

ausgestaltet ist oder kommunikative Dienste integriert sind, desto weniger geeignet erscheint 
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eine Altersfreigabe. Je enger der Spielrahmen festgelegt ist, desto eher kann eine 

Altersempfehlung ausgesprochen werden.  

 

Es müssen also andere Formen von Aufsicht und Kontrolle, beispielsweise in Form von 

Mindestsicherheitsstandards, Anwendung finden. Nach dem System der „regulierten 

Selbstregulierung“ steht es den Anbietern außerdem frei, ihre Angebote, auch im Bereich der 

Telemedien, den anerkannten Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrollen für eine 

Überprüfung und Bewertung vorzulegen. Für den Bereich der Online-Spiele wäre es 

wünschenswert und würde von Seiten der KJM sehr begrüßt werden, wenn sich 

beispielsweise die USK von der KJM als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 

anerkennen lassen würde. Durch die Etablierung einer Selbstkontrolleinrichtung würde 

vermutlich aus Gründen der Planungs- und Rechtssicherheit die breite Masse der Spiele mit 

kennzeichnungsfähigem Inhalt USK.online zur Überprüfung und Bewertung vorgelegt 

werden. Auch bei nicht kennzeichnungsfähigen Spielen könnte die Industrie auf den 

Sachverstand der Selbstkontrolleinrichtung zurückgreifen und die gesetzlich vorgesehene 

Privilegierung nutzen.  

 

• Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider 
 

In den vergangenen Monaten ist die Problematik absolut unzulässiger, pornografischer und 

anderer problematischer Internetangebote aus dem Ausland zu einem Schwerpunkt der 

öffentlichen Debatte über den Jugendmedienschutz in Deutschland geworden. Vor diesem 

Hintergrund ist auch das Thema ’Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider’ wieder in 

den Fokus gerückt und stellte somit auch für die KJM einen Arbeitsschwerpunkt im Jahr 

2008 dar. 

 

Die KJM hatte sich bereits im Jahr 2003 mit dem Thema befasst und Sperrungsverfügungen 

gegen Access-Provider von Anfang an als mögliche ultima ratio-Maßnahme angesehen. 

Zunächst hielt es die KJM jedoch für geboten, die offenen technischen und juristischen 

Fragen zu klären. Hierfür zog sie zwei externe Gutachter hinzu. So gab sie bei Herrn Prof. 

Dr. Andreas Pfitzmann von der Technischen Universität Dresden ein technisches Gutachten 

und bei Herrn Prof. Dr. Ulrich Sieber vom Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht in Freiburg ein juristisches Gutachten zum Thema 

’Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider’ in Auftrag.  

 

Das technische Gutachten sollte dabei insbesondere Fragen klären wie:  

Welche technischen Maßnahmen sind zur Sperrung von Internetangeboten möglich - und 
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wie erfolgversprechend sind diese? Ist eine teilweise Sperrung, etwa nach Altersgruppen, 

technisch machbar? Welche Gegenmaßnahmen von Seiten der Anbieter können gegen 

Sperrungsverfügungen aus technischer Sicht unternommen werden? 

Das juristische Gutachten sollte insbesondere folgende Fragen beantworten:  

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Sperrungsverfügung gegen Access-Provider 

rechtlich zulässig? Und was muss bereits vorausgegangen sein, dass eine Sperrung als 

ultima ratio in Frage kommt? Gegen welche Inhalte sind Sperrungsverfügungen gegen 

Access-Provider denkbar: gegen Angebote, die die Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen beeinträchtigen können, gegen ausnahmsweise zulässige oder nur absolut 

unzulässige Angebote? 

 

Die Gutachten wurden im ersten Halbjahr 2008 veröffentlicht und im Rahmen eines 

Pressefachgespräch vorgestellt (s. auch Kapitel 1.6 Öffentlichkeitsarbeit). Ergebnis der 

beiden Gutachten war dabei, dass Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider technisch 

und rechtlich grundsätzlich möglich sind, dass sie aber mit erheblichen Schwierigkeiten 

verbunden sind und diverse Umgehungsmöglichkeiten bieten. Dies stellte die KJM im 

Rahmen des Pressegesprächs mittels eines fiktiven Beispiels anschaulich dar. 

Sperrungsverfügungen sind demnach nach Auffassung der KJM als ultima ratio weiterhin 

denkbar. Freiwillige Maßnahmen der Access-Provider sind aber als effektiver und flexibler 

einzuschätzen. Die KJM setzt deshalb in Zukunft vor allem auf Dialog statt Restriktion und 

fordert die Access-Provider auf, unzulässige und jugendgefährdende Angebote im Sinne des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) im Rahmen freiwilliger Selbstverpflichtung zu 

sperren, so wie es bereits von Suchmaschinenbetreibern gehandhabt wird.  

 

Vor diesem Hintergrund hat die KJM nun zunächst den Weg gewählt, mit den großen 

Access-Providern in Deutschland sowie der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-

Diensteanbieter (FSM) und dem Verband der deutschen Internet-Wirtschaft eco über die o.g. 

Problematik ins Gespräch zu kommen und auf diesem Weg zu versuchen, ähnliche 

freiwillige Lösungen wie im Bereich der Suchmaschinen zu finden. Ein Gespräch von KJM, 

FSM, eco und großen deutschen Access-Providern ist für Oktober 2008 vorgesehen.  

 

Gleichzeitig ist es der KJM ein Anliegen, sich auch mit dem Bundeskriminalamt (BKA), das 

sich insbesondere im Bereich der Kinderpornografie mit der Thematik der 

Sperrungsverfügungen auseinandersetzt, auszutauschen. Anfang des Jahres 2008 war der 

KJM-Vorsitzende deshalb an den Präsidenten des BKA herangetreten und hatte einen 

Dialog zwischen KJM und BKA zu diesem Thema angeregt. Das BKA zeigte seinerseits 
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Interesse und so fand im Berichtszeitraum ein erster Austausch - im Rahmen eines 

Gesprächs der AG Telemedien der KJM und des Referats Kinderpornografie des BKA - statt. 

 

• Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den Telemedien 
 

Die AG Kriterien tagte am 16.07.2008 in Hannover. Ziel war die Änderung und Ergänzung 

der von der AG erarbeiteten „Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den Telemedien“. 

Hier wurden auch die Vorschläge aus dem KJM-Prüfer-Workshop im Juli 2008 

berücksichtigt. Im Ergebnis wurde u.a. beschlossen, weiterhin an den offenen 

Formulierungen der Kriterien festzuhalten und eine Verschlagwortung einzuführen. Weiterhin 

soll es auf der KJM-Homepage einen geschützten Bereich für Prüfer geben, in dem 

Zusatzinformationen wie Urteile, ausgewählte Prüfentscheidungen sowie 

Forschungsergebnisse bereit gestellt werden. Die Fertigstellung einer überarbeiteten 

Fassung der „Kriterien für die Aufsicht im Rundfunk und in den Telemedien“ ist für Ende des 

Jahres geplant.  

 

 

1.6 Öffentlichkeitsarbeit 
 
In regelmäßigen Abständen wurden Pressemitteilungen über gefasste Beschlüsse sowie 

behandelte Themenschwerpunkte herausgegeben (s. Anlage 1). Ferner haben der 

Vorsitzende der KJM sowie die Stabsstelle aufgrund zahlreicher Journalistenanfragen im 

Rahmen von Interviews und Pressegesprächen über die Arbeitsschwerpunkte der KJM 

informiert. 

 

• Veranstaltungen der KJM 
 
Am 02.04.2008 feierte die KJM ihr fünfjähriges Bestehen. In seiner Festrede würdigte der 

Bayerische Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein die Arbeit der KJM als unabhängige 

Kontrollinstanz des Jugendmedienschutzes und appellierte an die Verantwortung der 

Anbieter im Sinne des Systems der regulierten Selbstregulierung. In der anschließenden 

Podiumsdiskussion erörterten die Teilnehmer Prof. Dr. Helga Theunert, Wissenschaftliche 

Direktorin des Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München (JFF), Philipp 

Schindler, Google Nordeuropa-Chef, Dr. Rainer Erlinger, Moralkolumnist des SZ-Magazins, 

Jürgen Doetz, Präsident des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT), und der 

wiedergewählte KJM-Vorsitzende Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring unter der Moderation von 
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Patricia Riekel die Frage „Wie nimmt die Öffentlichkeit den Jugendmedienschutz wahr?“ (s. 

Pressemitteilungen, Anlage 1). 

 

Im Rahmen des Fachkongresses „Munich Gaming“, der am 07. und 08.04.2008 in München 

stattfand, hat die KJM ein Panel mit dem Thema: „Online-Games und Jugendschutz: Welche 

Spielregeln?“ veranstaltet. Nach einem Einführungsreferat von Prof. Dr. Thorsten Quandt 

von der Freien Universität Berlin, in dem dieser seine Studie zu Gewohnheiten und Vorlieben 

deutscher Onlinespieler vorstellte, diskutierten Dipl.-Psych. Florian Rehbein vom 

Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), die damalige 

Rundfunkreferentin der Bayerischen Staatskanzlei Martina Maschauer, der PR-Leiter des 

Spieleherstellers Electronic Arts Deutschland Martin Lorber, Prof. Dr. Johannes Kreile sowie 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring unter der Moderation von Dr. Christian Stöcker, Redakteur des 

Spiegel Online, über den Jugendschutz im Bereich der Online-Games. Der Vorsitzende der 

KJM forderte die Spielebranche auf, mehr Verantwortung für die Gefahren von Online-

Games zu übernehmen und eine Selbstkontrolleinrichtung aufzubauen (s. Pressemitteilung, 

Anlage 1). 

 

Unter der Leitung des Vorsitzenden der KJM fand am 28.04.2008 in München ein 

Pressefachgespräch zum Thema Sperrungsverfügungen statt. Von Seiten der Presse waren 

bei dem Gespräch drei Fachjournalisten sowie drei regionale Rundfunkanbieter anwesend. 

Auch Herr Prof. Ulrich Sieber, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 

internationales Strafrecht und Verfasser des juristischen Teilgutachtens, nahm teil und stellte 

dar, inwiefern mit Sperrungsverfügungen Eingriffe in das Grundrecht des 

Fernmeldegeheimnisses verbunden sein können. Anschließend wurde das Szenario einer 

Sperrverfügung anhand eines exemplarischen Aufsichtsfalls anschaulich vorgestellt, wobei 

die praktischen Problemlagen deutlich wurden (s. Pressemitteilung, Anlage 1 und vgl. hierzu 

Kapitel 1.5 Einzelthemen: Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider).  

 

Der Einladung der KJM nach München zu dem Thema „Gewinn oder Verlust? - 

Jugendschutzrechtliche Anforderungen an Gewinnspiele in Rundfunk und Telemedien“ am 

06.06.2008 waren zahlreiche Interessierte gefolgt. Nach dem Grußwort durch den 

Vorsitzenden der KJM präsentierte Rechtsanwalt Dr. Marc Liesching sein Gutachten 

„Gewinnspiele im Rundfunk und in den Telemedien“. An der anschließenden 

Podiumsdiskussion unter der Moderation von Bascha Mika nahmen Annette Kümmel, 

Mitglied des Vorstandes des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT), Dr. 

Marc Liesching, Rechtsanwalt, Dr. Klaus-Peter Potthast, Leiter der Mediengruppe der 

Bayerischen Staatskanzlei, Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, KJM-Vorsitzender und BLM-
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Präsident, sowie Valerie Weber, Geschäftsführerin / Programmdirektorin Antenne Bayern teil 

(s. Pressemitteilung, Anlage 1 und vgl. hierzu Kapitel 1.5 Einzelthemen: Spiele).   

 

• Veranstaltungen unter Beteiligung des KJM-Vorsitzenden 
 
Bei der Konferenz „Next Generation Jugendmedienschutz“ des Kölner forum Medienrecht 

am 23.01.2008 in Köln referierte der Vorsitzende der KJM über aktuelle Entwicklungen im 

Jugendmedienschutz. Weitere Referenten der Veranstaltung waren Richard Swetenham, 

Head of the eContent and Safer Internet Unit der EU, der die europäische Sichtweise zum 

Jugendmedienschutz darstellte und Staatssekretärin Dr. Marion Gierden-Jülich aus dem 

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen, die über den Jugendmedienschutz aus Sicht der Länder informierte. In der 

anschließenden Panel-Diskussion wurden diverse Fragen des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrags erörtert. Hierbei wurde vor allem über die Grenzen zwischen staatlicher 

Regulierung und Selbstregulierung sowie über die Auswirkungen der neuen EU-Richtlinie 

über audiovisuelle Medien diskutiert. Am Nachmittag wurden die Rechtsgutachten des 

Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) von Dr. Dieter Frey und des Hans-Bredow-

Instituts (HBI) von Dr. Thorsten Held zur Evaluierung des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrags vorgestellt. Bei der anschließenden Diskussion wurden vor allem die Fragen 

der Zuständigkeit für die Beurteilung von Altersverifikationssystemen und die 

Voraussetzungen für die Anerkennung von Jugendschutzprogrammen erörtert. 

 
Vom 05. bis 07.05.2008 veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft der mitteldeutschen 

Landesmedienanstalten den jährlich stattfindenden „Medientreffpunkt Mitteldeutschland“ in 

Leipzig. Der Vorsitzende der KJM war zu einer Diskussion um das Thema „Internationaler 

Spielemarkt - Sind nationale Alterseinstufungen noch zu retten!?“ geladen, die Teilnehmer 

setzten sich insbesondere mit den Regelungen zu Computer-Spielen auf europäischer 

Ebene auseinander.  

 

Der Vorsitzende nahm weiterhin an dem Panel „Computerspiele: Chancen und Risiken einer 

Wachstumsbranche“ der „CDU MediaNight 2008“ am 03.06.2008 in Berlin teil. Schwerpunkt 

der Diskussion war unter anderem das Jugendschutzänderungsgesetz, das kontrovers 

diskutiert wurde. Die Teilnehmer waren sich jedoch einig, gemeinsam den Dialog zu einer 

Optimierung des Jugendschutzes fortführen zu wollen.  
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• Veranstaltungen unter Beteiligung der KJM-Mitglieder 
 
Bei den Augsburger Mediengesprächen am 29.01.2008 wurde die Frage „Medienkinder - 

Wie viel Medien brauchen Kinder?“ erläutert. Die Begrüßung erfolgte durch den 

Vorsitzenden der KJM und den Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, Dr. Paul Wengert. 

Bei der anschließenden Diskussion war Prof. Dr. Ben Bachmair, Fachbereich 

Erziehungswissenschaft / Humanwissenschaften der Universität Kassel und Mitglied der 

KJM, neben Melanie Huml, Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie und Frauen, Harald Hesse, Chefredakteur GamesMarkt, Prof. Dr. 

Christian Pfeiffer, Direktor Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), und 

Klaus Wenzel, Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), auf 

dem Podium vertreten. Moderiert wurde die Diskussion von Maybrit Illner.  

 

Am 23. und 24.04.2008 fand unter dem Motto „Kinder.Medien@Thüringen - Generation 

digital“ das 13. Thüringer Mediensymposium in Erfurt statt. Veranstalter waren die Thüringer 

Landesmedienanstalt (TLM), der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) sowie die Thüringer 

Staatskanzlei. Der stellvertretende Vorsitzende der KJM und Direktor der Landeszentrale für 

Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), Manfred Helmes, und der Direktor der 

TLM und KJM-Mitglied, Jochen Fasco, nahmen an der Podiumsdiskussion des KJM-Forums 

„Handy, Online-Spiele, digitale Medienwelten – Herausforderungen an den 

Jugendmedienschutz“ teil. Der stellvertretende Vorsitzende der KJM forderte insbesondere 

eine bessere Positionierung kindgerechter Angebote sowie den Einsatz von Vorsperren im 

Internet. 

 
Zu der Frage "Die Altersfreigaben im Jugendschutz: Welche Stufen sind zeitgemäß?" fand 

am 19.06.2008 das 2. Saarbrücker Medien- Symposium statt. Das Eröffnungsreferat 

"Alterskennzeichnungen im Spiegel entwicklungspsychologischer Erkenntnisse" hielt Herr 

Prof. Dr. Ben Bachmair, Mitglied der KJM. An der anschließenden Podiumsdiskussion mit 

dem Titel "Tagsüber sind alle zwölf und um 20:00 Uhr geht das Kind ins Bett - Gesetzliche 

Fiktion und reale Medienwelt" nahmen Herr Dieter Czaja, Jugendschutzbeauftragter von 

RTL, Herr Prof. Joachim von Gottberg, Geschäftsführer der FSF, Herr Dr. Harald Hammann, 

Rundfunkreferent Staatskanzlei Rheinland.Pfalz, Herr Heiko Zysk, Medienpolitik Pro7/Sat.1, 

Herr Wolfgang Lintl, Jugendschutzbeauftragter Radio Bremen sowie eine Mitarbeiterin der 

KJM-Stabsstelle in Vertretung für Herrn Manfred Helmes, stellvertretender Vorsitzender der 

KJM, teil. Die Veranstaltung wurde von dem Medienexperten und Journalisten Tilman P. 

Gangloff moderiert. 
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• Veranstaltungen unter Beteiligung der KJM-Stabsstelle 
 

In einem zweitägigen Seminar im Rahmen eines Lehrauftrages an der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg stellte am 18. und 19.01.2008 eine Vertreterin der KJM-Stabsstelle den 

Jugendmedienschutz in Deutschland vor. 

 
Vom 19. – 23.02.2008 fand in Stuttgart die Bildungsmesse “didacta“ 2008 statt. Erstmalig 

präsentierte sich die KJM mit einem eigenen Stand, an dem sie über den Jugendschutz im 

Allgemeinen, Gesetzesgrundlagen sowie ihre Prüftätigkeit informierte. Der Auftritt der KJM 

wurde von den Messebesuchern gut angenommen (s. Pressemitteilung, Anlage 1). 

 
Im Rahmen des „Medientreffpunkt Mitteldeutschland“ diskutierte die Leiterin der KJM-

Stabsstelle am 06.05.2008 mit Carola Krebs, Super RTL, Heike Troue, Deutschland sicher 

im Netz, Harald Geywitz, FSM, und Philippe Gröschel, studiVZ, zu dem Thema  

„Exhibitionismus im Netz - Jeder darf es wissen“. Kernpunkte der Diskussion waren die 

Angabe von persönlichen Daten in Chats, Blogs und vor allem virtuellen sozialen 

Netzwerken und daraus resultierende Folgen. Möglichkeiten der diesbezüglichen Aufklärung 

Jugendlicher wurden angesprochen. 
 
Eine Vertreterin der KJM-Stabsstelle berichtete am 29.05.2008 in einer Sitzung der 

Arbeitsgruppe Telekommunikation und Medien des Wirtschaftsrates Deutschland zu dem 

Thema „Novelle des Jugendmedienschutzes – Anforderungen an die Ordnungspolitik“ über 

die Arbeit der KJM. 

 

Ebenfalls am 29.05.2008 fand auf Einladung der „Task Force Internet“ des 

Landeskriminalamts Hessen ein Informationsgespräch statt, bei dem sowohl die BPjM als 

auch die KJM-Stabsstelle vertreten waren. Schwerpunkte des Gesprächs waren 

insbesondere die Themen Online-Spiele, Indizierung von Online- wie Offline-Medien, 

geschlossene Benutzergruppen, Sperrungen durch Access-Provider und 

Jugendschutzprogramme/ Filterprogramme. Das Gespräch wurde einvernehmlich als 

konstruktiv und informativ eingestuft. Es wurde vereinbart, in Kontakt zu bleiben und bei 

Bedarf den Austausch zu vertiefen.  

 
Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) veranstaltete 

am 06.und 07.06.2008 in Meissen eine Klausurtagung mit dem Titel 
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„Mediennutzungsverhalten im digitalen Zeitalter“. Auf Einladung der SLM referierte eine 

Mitarbeiterin der KJM-Stabsstelle über die Arbeit der KJM.  

 
Am 09. und 10.06.2008 fand in Koblenz die bundesweite Fachtagung der Länderkonferenz 

Medienbildung statt. Das Thema war in diesem Jahr „Ethik und Medien 2008“. Neben den 

Beiträgen anderer Experten aus den Bereichen Jugendmedienschutz und Medienpädagogik 

stellte eine Mitarbeiterin der KJM-Stabsstelle die Arbeit der KJM vor. Bei den Teilnehmern 

handelte es sich überwiegend um die Leiter bzw. Mitarbeiter der verschiedenen 

Landesmedienzentren.   

 

An der Sitzung des klicksafe-Beirats am 10.06.2008 in Köln nahm die Leiterin der KJM-

Stabsstelle teil. Inhaltlicher Schwerpunkt war hierbei der sichere Umgang mit dem Internet 

durch die von der Europäischen Kommission geförderte internationale Initiative „Safer 

Internet plus Programme“, deren Ziel es ist, Kinder und Jugendliche vor unzulässigen 

Inhalten im Internet und an Mobiltelefonen zu schützen.  

 

Die Leiterin der KJM-Stabsstelle nahm ferner am 10.06.2008 in Köln an dem 15. 

Transatlantischen Dialog zwischen Vertretern der Aufsicht und der Spieleindustrie mit dem 

Thema „Labeling für Online Games im Web 2.0“ teil, der von der Landesanstalt für Medien 

NRW initiiert wurde. Moderiert wurde der Austausch von Arthur Pober, Media Consulting, 

und Martin Pinkerneil, Medienberater. Der Dialog soll bei den World Cyber Games im 

November 2008 fortgesetzt werden. 

 

 
1.7 Berichtswesen 
 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) sieht zur Evaluierung des neuen 

Jugendschutzrechts zahlreiche Berichtspflichten der KJM vor. 

 

• Überprüfung der Anwendung der Bestimmungen des § 20 Abs. 3 und 5 JMStV 
durch die Länder gemäß § 20 Abs. 7 JMStV 

 

Zur Evaluation des Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) überprüfen die Länder fünf 

Jahre nach In-Kraft-Treten des JMStV gemäß § 20 Abs. 7 JMStV die Anwendung der 

Bestimmungen der Absätze 3 und 5 insbesondere auf der Grundlage des Berichts der KJM 

nach § 17 Abs. 3 JMStV und von Stellungnahmen anerkannter Einrichtungen Freiwilliger 

Selbstkontrolle und der obersten Landesjugendbehörden. Diese Evaluierung sollte 
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Grundlage für ein Sonderkündigungsrecht der Länder nach § 26 Abs. 1 Satz 3 JMStV sein. 

Durch den achten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde § 26 Abs. 1 Satz 3 JMStV 

dahingehend abgeändert, dass das Vertragsverhältnis hinsichtlich § 20 Abs. 3 und 5 JMStV 

erstmals zum 31.12.2008 mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresende gesondert gekündigt 

werden kann. 

 

Zu dem am 30.10. 2007 präsentierten Gutachten zur Evaluation des Jugendmedienschutzes  

des Hans-Bredow-Instituts (HBI), das das Ko-Regulierungssystem als Erfolgsmodell 

bewertet, aber auch auf Optimierungsbedarf hinweist, hat die KJM eine Stellungnahme 

erarbeitet. Die Stellungnahme, die sich insbesondere mit den Themenkomplexen der 

geschlossenen Benutzergruppe, der Jugendschutzprogramme, der Online-Spiele sowie der 

Öffentlichkeitsarbeit befasst, wurde in der Sitzung der KJM am 19.02.2008 beschlossen. Am 

25.02.2008 wurde die Stellungnahme der KJM zum HBI-Gutachten an die Auftraggeber des 

HBI-Gutachtens, die Obersten Landesjugendbehörden und das Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) übermittelt. Auch den Rundfunkreferenten 

der Länder, dem Hans-Bredow-Institut, den Präsidenten, Direktoren und Geschäftsführern 

sowie Gremienvorsitzenden der Landesmedienanstalten wurde die Stellungnahme der KJM 

übersandt (s. Anlage 3). 

 

Ebenfalls in der KJM-Sitzung am 19.02.2008 fand ein allgemeiner Informationsaustausch zu 

aktuellen Fragestellungen des Jugendmedienschutzes zwischen der KJM und den Obersten 

Landesjugendbehörden statt. Im Hinblick auf die Evaluation diskutierten die Teilnehmer 

insbesondere über die Möglichkeiten einer Verzahnung von Offline- und Online-Spielen zur 

Effektuierung des Jugendschutzes. Dies wäre nach Auffassung der KJM insbesondere durch 

eine nach JMStV anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den Bereich der Online-Spiele 

möglich. Der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) würde hier auch der Weg 

offenstehen, ihren Sachverstand im Bereich der Online-Spiele einzubringen und so dem 

System der regulierten Selbstregulierung gerecht zu werden.  

 

• Weitere Unterrichtungs- und Informationspflichten 
 

Der Vorsitzende der KJM hat den Direktoren der Landesmedienanstalten im Rahmen der 

DLM-Sitzungen über aktuelle Schwerpunkte der Arbeit der KJM, die Prüftätigkeit sowie über 

aktuelle Termine berichtet. Im Berichtszeitraum Januar bis Juni 2008 hat der Vorsitzende der 

KJM den Direktoren der Landesmedienanstalten vier Tätigkeitsberichte vorgelegt. 

Ferner hat die KJM gemäß § 15 Abs. 1 JMStV den Vorsitzenden der Gremien der 

Landesmedienanstalten über ihre Tätigkeit berichtet. So wurde den Vorsitzenden der 
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Gremien im Berichtszeitraum ein Bericht vorgelegt, der Themenschwerpunkte aus dem 

jeweiligen Berichtszeitraum und Informationen zur Prüftätigkeit der KJM enthielt. 
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2. Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) 
 

2.1 Rundfunk 
 

2.1.1 Vorabkontrolle bei von der BLM zugelassenen Anbietern 
 

Die Kontrolle im Vorfeld der Ausstrahlung von Sendungen wurde für Kabel 1, 9 Live, 

münchen.tv, münchen.2, Tele 5, N24, Premiere und MGM anhand der Programmvorschauen 

vorgenommen.  

 

Die Vorabkontrolle berücksichtigt Spielfilme, aber auch Serien, die von der Freiwilligen 

Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) eine Kennzeichnung erhalten haben. Diese Filme 

werden daraufhin überprüft, ob ihre geplante Platzierung gemäß der jeweiligen 

Altersfreigabe erfolgt ist. Sollen die Filme zu früheren Zeitpunkten ausgestrahlt werden, als 

durch die originäre Altersfreigabe möglich, wird durch die Vorabkontrolle sichergestellt, dass 

die Filme entweder eine Herabstufung durch die FSK oder eine Ausnahmegenehmigung der 

KJM oder der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) erhalten haben. Dabei wurde 

festgestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden. 

 

Darüber hinaus werden Spielfilme und Serien ohne FSK-Freigabe anhand der verfügbaren 

schriftlichen Unterlagen inhaltlich daraufhin überprüft, ob unter 

Jugendschutzgesichtspunkten Bedenken bezüglich einer Ausstrahlung zu der geplanten 

Sendezeit bestehen. Dies war im Berichtszeitraum nicht der Fall. 

 

 

2.1.2 Nachträgliche Überprüfung von Sendungen 
 

• Stichprobenhafte Programmkontrolle / Überprüfung der Schnittauflagen 
 

Filme und sonstige Sendungen, die der FSK bzw. der FSF nicht vorgelegen haben, die aber 

aufgrund des Titels oder Ankündigungstextes problematische Inhalte vermuten ließen, 

wurden aufgezeichnet und gesichtet. Dies betraf neben den Programmen von Kabel 1, 9 

Live, münchen.tv, münchen.2, DSF, Tele 5 und N24 auch die digitalen Programme von 

Premiere bzw. die über die Premiere Plattform verbreiteten Angebote wie MGM, Discovery 

Channel und Discovery Channel Geschichte sowie des über die Kabel Digital – Plattform der 

Kabel Deutschland ausgestrahlten Angebotes The History Channel Germany. Dabei wurde 
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festgestellt, dass die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) in 

einzelnen Fällen nicht eingehalten wurden: 

Zwei Ausgaben des Lifestyle-Magazins „Männer TV“ auf DSF wurden an die KJM zur 

Entscheidung übermittelt. Darüber hinaus konnten bei zwei Dokumentationen Verstöße 

gegen die Bestimmungen des JMStV ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Dabei handelt 

es sich um „Hundert Jahre Deutschland – Das Ende des Sowjetischen Imperiums (Teil 2)“ 

auf Discovery Geschichte sowie um „Auf der Suche nach Hitlers Leichnam“ auf N24. Auch 

eine Werbung für einen Handy-Klingelton auf Tele 5 wird an die KJM zur Entscheidung 

übermittelt.  

 

Die Überprüfung der Wrestling-Show „SmackDown“, jeweils samstags und dienstags im 

späten Hauptabendprogramm auf DSF, ergab, dass das Format stets erst nach 22:00 Uhr 

ausgestrahlt wurde. 

 

Im Falle der Anbieter Premiere und der über die Premiere Plattform verbreiteten Angebote 

Premiere Big Brother, MGM, Discovery Channel und Discovery Channel Geschichte sowie 

des über die Kabel Digital – Plattform der Kabel Deutschland ausgestrahlten Angebots The 

History Channel Germany erfolgt neben der inhaltlichen Überprüfung des Programms die 

Kontrolle der Jugendschutzvorsperre, durch deren Verwendung für digital verbreitete 

Programme des privaten Fernsehens vom JMStV abweichende Sendezeitgrenzen erlaubt 

sind. Die stichprobenhaften Überprüfungen ergaben, dass die Vorschriften zur Einhaltung 

der Jugendschutzvorsperre mit Ausnahme des oben erwähnten Falles auf Discovery 

Geschichte befolgt wurden.  

 

Das semidokumentarische Format „Wettlauf mit dem Tod“ wurde im Berichtszeitraum im 

Tagesprogramm von Discovery Channel stets mit Vorsperre ausgestrahlt. Nachdem die BLM 

in der Vergangenheit einige Folgen aus Sicht des Jugendschutzes als problematisch 

eingestuft hat, hatte sie Kontakt mit dem Anbieter aufgenommen, der das Format seither im 

Tagesprogramm vorsperrt. 

 

Premiere Sport strahlte im Berichtszeitraum diverse Wrestling-Formate aus. Im Zuge 

regelmäßiger Stichproben konnte die BLM feststellen, dass sämtliche Wrestlingshows, die 

vor 22:00 Uhr ausgestrahlt wurden, stets mit Vorsperre versehen waren. 

 

Bei mehreren unter Jugendschutzaspekten problematischen Serien mit FSK-Kennzeichnung 

und/oder FSF-Entscheidungen im Programm von Premiere und von über die Premiere 

Plattform verbreiteten Angeboten wie Discovery Channel und Discovery Channel Geschichte 
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wurde die Einhaltung der FSK- bzw. FSF-Entscheidungen überprüft, auch und besonders 

hinsichtlich der Einhaltung der Vorsperre. 

Bei Premiere Serie betraf dies mehrere Serien. 

Bis einschließlich 25.02.2008 wurde die Serie „Twin Peaks” jeweils samstags und sonntags 

im Tagesprogramm ausgestrahlt. Mit Ausnahme der von der FSK für das Tagesprogramm 

freigegebenen Folgen erfolgte die Ausstrahlung von „Twin Peaks“ im Tagesprogramm bei 

Premiere stets vorgesperrt. 

 

Die Horror-Serie „Masters of Horror“ wurde vom 13.02.2008 bis 27.02.2008 immer mittwochs 

um 20:15 Uhr und ab 27.06.2008 immer freitags um 20:15 Uhr auf Premiere ausgestrahlt. 

Die stets abgeschlossenen Einzelepisoden von verschiedenen Regisseuren lagen der FSK 

vor und erhielten zum Teil eine Kennzeichnung ab 16 Jahren, zum Teil eine Kennzeichnung 

ab 18 Jahren. Die Programmkontrolle ergab, dass sämtliche Folgen im 

Hauptabendprogramm vorgesperrt ausgestrahlt wurden. 

 

Im Berichtszeitraum wurde die zweite Staffel der zehnteiligen Historienserie „Rom“ ab 

26.05.2008 montags um 20:15 Uhr auf Premiere ausgestrahlt. Sechs Folgen lagen der FSF 

vor und erhielten eine Freigabe für das Hauptabendprogramm. Parallel wurde die Serie auch 

von der FSK geprüft, die größtenteils die Kennzeichnung ab 16 Jahren erteilte. Die 

Ausstrahlung bei Premiere erfolgte gemäß den FSF-Prüfentscheidungen. Die nicht von der 

FSF geprüften Folgen, die mit einer FSK-Kennzeichnung ab 16 Jahren versehen wurden, 

wurden bei Premiere im Hauptabendprogramm vorgesperrt ausgestrahlt. Von einem 

Verdacht auf einen Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV war nicht auszugehen. 

 

Bis 19.05.2008 wurde die Mystery-Serie „Supernatural“ jeweils montags um 20:15 Uhr auf 

Premiere Serie ausgestrahlt. Fünf der ausgestrahlten Folgen lagen der FSF vor, wovon drei 

eine Freigabe für das Hauptabendprogramm, zwei für das Spätabendprogramm erhielten. 

Premiere hielt sich an die Vorgaben der FSF. Auch hier war nicht von einem Verdacht auf 

einen Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV auszugehen. 

 

Mehrere Folgen der US-Adventure-Serie „Lost“ wurden am Wochenende zu unregelmäßigen 

Sendezeiten auch im Tagesprogramm von Premiere ausgestrahlt. Die FSF hat zahlreiche 

Folgen geprüft und entschied für die Mehrheit der Folgen auf eine Ausstrahlung im 

Hauptabendprogramm, für einige entschied sie auf Ausstrahlung im Tagesprogramm. Die 

Überprüfung der bei Premiere ausgestrahlten Folgen von „Lost“ ergab, dass sich Premiere 

grundsätzlich an die Freigabeentscheidungen der FSF gehalten und die Folgen ohne FSF-

Tagesfreigabe tagsüber mit Vorsperre ausgestrahlt hat. 
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Daneben wurden mehrere eventuell problematische Spielfilme und Serien ohne FSK-

Kennzeichnung bzw. ohne FSF-Entscheidungen im Tagesprogramm von Premiere und von 

über die Premiere Plattform verbreiteten Angeboten wie MGM, Discovery Channel und 

Discovery Channel Geschichte gesichtet. Auch hier wurden keine Anhaltspunkte für 

Verstöße festgestellt. 

 

Darüber hinaus wurde bei Spielfilmen, aber auch bei Serien die Einhaltung der 

Schnittauflagen überprüft, die Voraussetzung für eine niedrigere FSK-Freigabe bzw. für eine 

Ausnahmegenehmigung der FSF waren und damit den Anbietern die Möglichkeit eröffneten, 

die Filme bzw. Folgen vor der für die originäre Altersfreigabe zulässigen Sendezeit 

auszustrahlen. Es lagen keine Anhaltspunkte für Verstöße vor. 

 

Kabel 1 strahlt seit 07.03.2008 jeweils freitags zwischen 21:10 Uhr und 22:05 Uhr die dritte 

Staffel der Mystery-Serie „Medium – Nichts bleibt verborgen“ aus. Sämtliche Folgen wurden 

von der FSK im März 2008 geprüft. Die Mehrheit der Folgen erhielt eine Kennzeichnung ab 

16 Jahren, einige Folgen erhielten eine Kennzeichnung ab 12 Jahren.  

Im Rahmen der laufenden Programmbeobachtung fielen der BLM zwei Folgen auf, die im 

Hauptabendprogramm ausgestrahlt wurden, obwohl sie von der FSK eine Kennzeichnung ab 

16 Jahren erhalten haben. Die FSF hatte die Folgen bis dahin nicht bewertet. Daraufhin 

nahm die BLM Kontakt mit dem Jugendschutzbeauftragten von Kabel 1 auf und machte ihn 

auf die eben erfolgte Kennzeichnung der FSK aufmerksam, von der der Sender nach 

eigenen Angaben keine Kenntnis hatte. Kabel 1 setzte daraufhin die Ausstrahlung der 

laufenden Staffel aus und reichte die mit FSK 16 gekennzeichneten Folgen bei der FSF 

teilweise in geschnittenen Fassungen ein. Nach Wiederaufnahme der Ausstrahlung wurden 

nur noch FSK 12 Folgen ausgestrahlt, oder Folgen, die der FSF zur Bewertung vorlagen und 

für das Hauptabendprogramm freigegeben wurden.  

 

Im Berichtszeitraum wurde bei mehreren Filmen, deren Originalfassungen von der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert wurden, überprüft, ob sie in 

einer bearbeiteten, von der BPjM als nicht mehr inhaltsgleich bewerteten und somit für das 

Fernsehen zulässigen Fassung ,ausgestrahlt wurden.  

So strahlten Kabel 1 (12 Filme), MGM (zwei Filme) und Tele 5 (22 Filme) im 

Spätabendprogramm 36 verschiedene, ursprünglich indizierte Filme mit zum Teil mehreren 

Ausstrahlungsterminen aus. Dabei handelte es sich ausnahmslos um Fassungen mit einer 

FSK-Freigabe ab 16 Jahren bzw. es lag eine Prüfentscheidung der BPjM vor, dass keine 

wesentliche Inhaltsgleichheit mit der ursprünglich indizierten Fassung gegeben ist.  
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• Problemfälle 
 

Im Berichtszeitraum lag ein Schwerpunkt in der Programmbeobachtung auf der Ausstrahlung 

nonfiktionaler Formate im Tagesprogramm. Dabei handelt es sich hauptsächlich um 

Dokumentationen mit zum Teil historischen und militärischen Themen. 

Bei einer Ausstrahlung im Tagesprogramm hat der Veranstalter dem Wohl jüngerer Kinder 

Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist bei Nachrichtensendungen sowie Sendungen zum 

politischen Zeitgeschehen speziell § 5 Abs. 6 JMStV in Betracht zu ziehen, d.h. es ist zu 

prüfen, ob ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Darstellung besteht. Die 

BLM hat eine Reihe derartiger Dokumentationen im Tagesprogramm der von ihr 

zugelassenen Anbieter gesichtet und hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen des 

JMStV bewertet.  

Mehrere Fälle hat die BLM an die KJM zur Entscheidung übermittelt. Die entsprechenden 

Verfahren sind derzeit noch nicht abgeschlossen (s. Punkt Prüffälle/Verstöße: Fälle im KJM-

Prüfverfahren).  

 

Die laufende Beobachtung der täglich im Nachtprogramm ausgestrahlten Erotikformate 

wurde auch in diesem Berichtszeitraum fortgesetzt. Dies betraf die Programme von 9 Live, 

DSF, Kabel 1 und Tele 5. 

Das Erotikprogramm bei 9 Live wurde unter dem Titel „La Notte – Sexy Clips“ täglich 

zwischen ca. 02:00 Uhr und 06:00 Uhr ausgestrahlt. Dabei wurden erotische Clips von 

strippenden Frauen gezeigt, die durch Telefonsexwerbespots unterbrochen wurden. Dabei 

wurden keine Programminhalte ausgemacht, bei denen von einem Verstoß gegen die 

Bestimmungen des JMStV auszugehen ist. 

Das Erotikprogramm bei DSF bestand im Berichtszeitraum aus mehreren Formaten: 

Von 23:00 Uhr bis ca. 00:00 Uhr wurde täglich „DSF – Das Sportquiz“ ausgestrahlt, eine 

Call-In-Show, bei der Geldpreise zu gewinnen sind. Die Moderatorinnen sind - im Gegensatz 

zu der auch tagsüber ausgestrahlten Version von „DSF – Das Sportquiz“ - lediglich mit 

einem Bikini bekleidet, dessen Oberteil sie im Verlauf der Sendung ausziehen. 

Ab 00:00 Uhr strahlte DSF die Sendung „Sexy Sport Clips“ aus, die zeitweilig durch „Sexy 

Sport Games“ sowie „Sexy Poker Clips“ sowie „Sexy Dart Clips“ abgelöst wurde.  

Sämtliche Formate bestehen aus erotischen Clips, in denen sich Frauen entkleiden und 

manuell stimulieren. Die Sendungen werden regelmäßig von Werbeblöcken für Sexhotlines 

unterbrochen. In keinem Fall bestand ein Anfangsverdacht auf einen Verstoß gegen die 

Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags.  
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Auch im Nachtprogramm der Sender Kabel 1, Tele 5 und Uprom.TV wurden stichprobenartig 

Erotikangebote wie Spielfilme, aber auch Sexclips sowie Werbung für Telefon-Sexhotlines 

überprüft. Hier fielen keine Inhalte auf, die einen Verdacht auf einen Verstoß gegen die 

Bestimmungen des JMStV nahe legen. Im Programm von münchen.tv und München 2 

wurden im Berichtszeitraum keine Erotikformate ausgestrahlt.  

 

Die achte Staffel von „Big Brother“ wurde vom 08. Januar 2008 bis 07. Juli 2008 auf „Big 

Brother Premiere“ ausgestrahlt. Überprüft wurde hauptsächlich die Einhaltung der Vorsperre 

des Pay per View – Angebots. Die Programmbeobachtung ergab, dass die 24 Stunden am 

Tag unkommentiert und nicht moderiert ausgestrahlten Live-Bilder aus dem Haus zwischen 

06:00 Uhr und 22:00 Uhr stets vorgesperrt waren. Zu mehreren Folgen des Formates gingen 

bei der BLM Zuschauerbeschwerden ein. Die Beobachtung durch die BLM ergab einige 

Fälle, bei denen ein Verdacht auf einen Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV nicht 

ausgeschlossen werden konnte. Einen Fall, eine als Witz geäußerte pädophile Bemerkung, 

live ausgestrahlt am 09.01.2008 um ca. 00:47 Uhr, übermittelte die BLM an die KJM zur 

Entscheidung. Aufgrund zweier weiterer Szenen, die rechtsextremistische Äußerungen 

enthalten und zu denen mehrere Bürgerbeschwerden eingingen, beschloss die KJM, dass 

ein aufsichtliches Gespräch mit Premiere zu führen ist. Die BLM führte dieses Gespräch am 

23.07.08 durch. Dabei wurden u.a. weiterführende Möglichkeiten der redaktionellen 

Bearbeitung des Formats thematisiert. Von Seiten des Anbieters wurde versichert, dass sich 

Premiere der hohen Verantwortung bewusst ist und mehrere Maßnahmen durchführen 

werde, um entsprechende Äußerungen künftig zu unterbinden.  

 

•  Prüffälle / Verstöße 
 

 Im Berichtszeitraum abgeschlossene Fälle 
Acht Fälle aus dem Zuständigkeitsbereich der BLM konnten im Berichtszeitraum von der 

KJM abschließend behandelt werden. Dabei handelte es sich im Einzelnen um folgende 

Fälle: 

Am 12.11.2006 wurde im späten Hauptabendprogramm um 22:05 Uhr auf Kabel 1 der 

Spielfilm „Das Ding aus einer anderen Welt“ (Originaltitel: „The Thing“) ausgestrahlt und am 

13.11.2006 um 02:45 Uhr wiederholt. Die BLM hat im Zuge der routinemäßigen 

Programmkontrolle nach Ausstrahlung den Film gesichtet und kam zu dem vorläufigen 

Ergebnis, dass der Film bei Kabel 1 in einer unzulässigen weil indizierten Fassung 

ausgestrahlt wurde. Die KJM teilte die Einschätzung der BLM und stellte einen Verstoß 

gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 JMStV fest. Die BLM hat den Fall beanstandet. 
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Einen weiteren Fall bildet der Spielfilm „Nightmare 2 – Die Rache“ (Originaltitel: „A Nightmare 

on Elm Street, Part 2: Freddys Revenge“), ausgestrahlt am 21.03.2007 im 

Spätabendprogramm von Tele 5 um 22:40 Uhr. Der Film wurde in erster Vorlage von der 

FSK geprüft und gekennzeichnet mit „freigegeben ab 18 Jahren“. Für eine Neuvorlage des 

Films wurden für eine Freigabe ab 16 Jahren Kürzungen in Länge von ca. drei Minuten 

festgelegt. Eine Indizierung durch die BPjM liegt nicht vor. Die BLM hat den Film im Rahmen 

der routinemäßigen Programmkontrolle nach Ausstrahlung gesichtet und kam zu der 

Ersteinschätzung, dass der Film bei Tele 5 in der ungekürzten FSK 18 - Fassung zur 

Ausstrahlung kam. Die KJM teilte diese Einschätzung der BLM und stellte einen Verstoß 

gegen § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 JMStV fest. Die BLM hat den Fall beanstandet. 

Parallel dazu wurde ein Bußgeld erhoben. 

 

Am 22.05.2007 um 22:07 Uhr wurde bei N24 eine Dokumentation mit dem Titel „Apache – 

Kampfhubschrauber im Einsatz“ ausgestrahlt. In der 45 Minuten dauernden Dokumentation 

wurde über den Kampfhubschrauber vom Typ „Apache“ der US-Streitkräfte berichtet – auch 

anhand von konkreten Einsätzen in Kriegs- und Krisengebieten. Zu dem Beitrag ging bei der 

BLM eine Zuschauerbeschwerde ein. Eine Prüfung des Beitrags durch die FSF fand vor der 

Ausstrahlung nicht statt. Die BLM sichtete die Dokumentation und kam in ihrer ersten 

Bewertung zu dem Ergebnis, dass trotz problematischer und zu kritisierender Aspekte nicht 

von einer Kriegsverherrlichung bzw. –verharmlosung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV 

auszugehen ist und auch kein Menschenwürdeverstoß nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV 

vorliegt. Die KJM sah dies auch so, stellte allerdings einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 4 Satz 1 JMStV fest;  die BLM hat die Sendung beanstandet. 

 

Am 06.08.2007 wurde im Tagesprogramm von Discovery Channel um 14:30 Uhr die 

Dokumentation „Countdown des Schreckens: Das Massaker von Columbine“ (Alternativtitel: 

„Columbine High School – Protokoll eines Massakers“) ausgestrahlt. Die Sendung war nicht 

vorgesperrt. Die FSF hatte die Dokumentation über das Schulmassaker an der Columbine-

Highschool auf Antrag eines anderen Senders im Jahr 2005 geprüft und auf eine 

Ausstrahlung im Spätabendprogramm ab 22:00 Uhr entschieden. Die Sendung fiel im 

Rahmen der laufenden Programmbeobachtung der BLM auf. Die BLM sichtete die 

Dokumentation und kam in ihrer ersten Einschätzung zu dem Ergebnis, dass die 

unvorgesperrte Ausstrahlung der Sendung eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf 

unter 16-Jährige darstellt – eine Einschätzung, die sich auch die KJM zu eigen machte und 

einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 JMStV feststellte. Die BLM hat den Fall 

beanstandet. 
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Einen weiteren Fall stellt die Ausstrahlung des TV-Spielfilms „Tödliches Versteck“ 

(Alternativtitel: „Final Scream – Du bist nicht allein“, Originaltitel: „Hider in the House“) am 

04.07.2007 im Hauptabendprogramm um 20:15 Uhr bei Tele 5 dar.  

Die ungekürzte Fassung des Films hat von der FSK das Kennzeichen „nicht freigegeben 

unter 16 Jahren“ erhalten. Eine um ca. drei Minuten gekürzte Fassung des Films erhielt von 

der FSK eine Kennzeichnung ab 12 Jahren. Im Rahmen der routinemäßigen 

Programmkontrolle nach Ausstrahlung wurde nach Sichtung des Films von der BLM in einer 

ersten Überprüfung festgestellt, dass es sich bei der Ausstrahlung bei Tele 5 um die FSK-16-

Fassung gehandelt hat. Die KJM teilte diese Einschätzung der BLM und stellte einen 

Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 JMStV fest. Die BLM hat den Fall 

beanstandet. 

 

Am 10.02.2007 wurde der Spielfilm „Für das Leben eines Freundes“ (Originaltitel: „Return to 

Paradise“) im Tagesprogramm von Tele 5 um 15:05 Uhr ausgestrahlt. Der Film wurde von 

der FSK mit „freigegeben ab 12 Jahren“ gekennzeichnet. Die BLM hat den Film im Rahmen 

der routinemäßigen Programmkontrolle nach Ausstrahlung gesichtet und kam zu der 

Einschätzung, dass die Ausstrahlung des Filmes im Tagesprogramm dem Wohl jüngerer 

Kinder nicht Rechnung trägt. Die KJM teilte die Ersteinschätzung der BLM und stellte einen 

Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 3 JMStV fest. Die BLM hat den Fall 

beanstandet. 

 

Ein weiterer Fall betrifft einen Erotik-Clip bei 9 Live, ausgestrahlt im Rahmen des 

Nachtprogramms von 9 Live, der Dauerwerbesendung „La Notte - sexy night@9live“. Darin 

wurde am 05.07.2007 um 04:14 Uhr ein eineinhalb Minuten dauernder Erotik-Clip 

ausgestrahlt, in dem eine Frau an einem Swimmingpool liegend den Slip auszieht und sich 

stimuliert. Der Fall wurde sowohl in einer KJM-Prüfgruppe als auch in einem KJM-

Prüfausschuss kontrovers diskutiert. Die KJM wertete die Art der Darstellung als grob 

aufdringlich und stellte in Übereinstimmung mit der Ersteinschätzung der BLM abschließend 

einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JMStV fest. Die BLM hat den Fall beanstandet. 

 

Schließlich wurde im Berichtszeitraum eine als Witz geäußerte pädophile Äußerung bei Big 

Brother VIII, live ausgestrahlt auf Premiere, Kanal Big Brother, am 09.01.2008 um ca. 00:47 

Uhr, abschließend von der KJM bewertet. Die KJM behandelte den Fall in ihrer Sitzung am 

22.02.2008 und kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund der relativierenden Aussagen einer 

Kandidatin sowie des zügig erfolgten Umschnitts der Big Brother-Redaktion keine 

offensichtlich schwere Jugendgefährdung von der Sendung ausgeht. Auch die FSF teilte die 

Bewertung der KJM zu diesem Fall, der im Rahmen eines Austauschgesprächs mit der FSF 
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thematisiert wurde (vgl. hierzu Kapitel 2.1.2 Nachträgliche Überprüfung von Sendungen, 

Punkt Problemfälle). 

 

Fälle im KJM-Prüfverfahren 
Derzeit sind die KJM-Prüfverfahren zu vier Fällen aus dem Zuständigkeitsbereich der BLM 

noch nicht abgeschlossen: 

 

Dies betrifft zunächst den Fall der am 27.11.2007 ohne Vorsperre im Tagesprogramm von 

Discovery Geschichte um 11:05 Uhr ausgestrahlten Dokumentation „Sturm auf Berlin“. Die 

nicht von der FSF geprüfte Dokumentation fiel im Rahmen der laufenden 

Programmbeobachtung der BLM auf. Eine Prüfgruppe teilte die Einschätzung der BLM, dass 

die Dokumentation, die die militärische Eroberung Berlins durch die Rote Armee im Zweiten 

Weltkrieg zum Inhalt hat, eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder unter 12 

Jahren ausübt, und sprach die Empfehlung an die KJM aus, in der unvorgesperrten 

Ausstrahlung der Sendung einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 Nr. 2 JMStV 

festzustellen. Die BLM führte daraufhin die Anhörung des Anbieters durch. Momentan 

befindet sich der Fall im Prüfausschuss der KJM. 

 

Ebenfalls im Prüfausschuss der KJM befinden sich zwei Ausgaben des Lifestyle-Magazins 

„Männer TV“ auf DSF:  

Dies betrifft erstens die Ausgabe vom 27.02.2008 um 19:30 Uhr, in der ein Bericht über ein 

Kölner Großbordell sowie ein Bericht über ein Fotoshooting im Rahmen des Wettbewerbs 

„Männer TV Girl 2007“ gezeigt wurde. Zu der Sendung, die nicht der FSF vorgelegen hat, 

ging bei der BLM eine Zuschauerbeschwerde ein. Eine Prüfgruppe der KJM kam zu dem 

Ergebnis, dass die Präsentation des Themas Prostitution sowie die gezeigten erotischen 

Darstellungen geeignet seien, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter 16 

Jahren zu beeinträchtigen und sprach die Empfehlung an die KJM aus, einen Verstoß gegen 

§ 5 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 2 JMStV festzustellen.  

 

Zweitens betrifft dies die Ausgabe vom 27.02.2008 um 19:00 Uhr, in der ein Bericht über ein 

Motorradtreffen gezeigt wurde. Auch zu dieser Ausgabe, die ebenfalls nicht der FSF zur 

Prüfung vorlag, ging bei der BLM eine Zuschauerbeschwerde ein. Eine KJM-Prüfgruppe 

sprach die Empfehlung an die KJM aus, darin einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 

Nr. 2 JMStV festzustellen. Die Prüfgruppe problematisierte, dass kritische Aspekte im Bezug 

auf die Verbindung von hohem Alkoholkonsum und Motorradfahren dabei nicht erwähnt 

würden und problematisierte ferner das in dem Beitrag gezeigte einseitige und stereotype 
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Rollenbild von Frauen, die nahezu ausschließlich in einem sexualisierten Kontext gezeigt 

würden. 

 

Schließlich ist das Prüfverfahren zu einem weiteren Fall aus dem Zuständigkeitsbereich der 

BLM derzeit noch nicht abgeschlossen. Dabei handelt es sich um die am 13.03.2008 im 

Tagesprogramm von Discovery Geschichte um 13:10 Uhr ohne Vorsperre ausgestrahlte 

Dokumentation „Hundert Jahre Deutschland – Das Ende des Sowjetischen Imperiums (Teil 

2)“. Die Sendung fiel im Rahmen der laufenden Programmbeobachtung der BLM auf und lag 

nicht der FSF zur Prüfung vor. In der Dokumentation wird über den Zusammenbruch der 

Sowjetunion und die damit verbundenen Folgen für Deutschland, vor allem aber für die 

Sowjetunion selbst berichtet. Gezeigt werden in diesem Zusammenhang Menschen, auch 

Kinder, die auf bzw. von einer Moskauer Müllkippe leben, sowie die weiteren sichtbaren 

Auswirkungen der sozialen Probleme einer Gesellschaft im Umbruch wie Alkoholismus, 

Kinderarbeit, Armut und soziale Verelendung, Gewalt, Kriminalität und Obdachlosigkeit. Im 

letzten Drittel der Sendung werden drei besonders brutale Szenen explizit gezeigt. Die KJM-

Prüfgruppe teilte die Einschätzung der BLM, dass die Dokumentation eine 

entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder unter 12 Jahren ausübt, und empfahl der 

KJM, einen Verstoß gegen § 5 Abs. 3 Nr 2 i.V.m. Abs 1 JMStV festzustellen. Die BLM hat die 

Anhörung des Veranstalters durchgeführt und bereitet momentan die Vorlage für den 

Prüfausschuss der KJM vor. 

 

Künftige Befassung der KJM 
Einen Fall hat die BLM derzeit bei der KJM als Prüffall angemeldet. Dabei handelt es sich um 

die am 09.03.2008 um 17:05 Uhr (Wdh. vom 08.03.2008 um 22:05 Uhr) auf N24 gesendete 

Dokumentation „Auf der Suche nach Hitlers Leichnam“. In der Dokumentation wird über den 

Verbleib der Leiche Adolf Hitlers nach der Eroberung des Deutschen Reichs durch die 

alliierten Truppen berichtet. Dabei werden auch teils drastische Details nicht ausgespart: hier 

sind vor allem die wiederholten Bilder von Exekutionen und Leichen sowie die Darstellung 

von Opfern, auch Kindern, teils auch in Großaufnahme zu erwähnen. Derartige Bilder sind 

nach Ersteinschätzung durch die BLM aufgrund ihrer Massivität sowie aufgrund ihrer 

dramaturgisch nicht immer erforderlichen Wiederholung geeignet, unter 12-Jährige 

nachhaltig zu ängstigen und zu übererregen.  

 

Einen weiteren Fall wird die BLM in die KJM einbringen. Dabei handelt es sich um eine 

Werbung für einen Handy-Klingelton im Rahmen einer kinder- und jugendaffinen Sendung 

auf Tele 5. 
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Prüffälle aus dem Bereich Hörfunk aus dem Zuständigkeitsbereich der BLM 
Die BLM hat die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen auch im Hörfunk überprüft. 

Im Programm von Radio Feierwerk wurde am 17.11.2007 von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr die 

Sendung „Riot Riot Upstart“ ausgestrahlt. In der Sendung haben die Moderatoren auf 

eigenen Alkoholkonsum aufmerksam gemacht und anscheinend betrunken moderiert. Nach 

Einschätzung der BLM birgt die Sendung aufgrund des als harmlos dargestellten 

Alkoholkonsums am Nachmittag die Gefahr einer sozial-ethischen Desorientierung für 

Jugendliche unter 16 Jahren, die BLM sah daher einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 4 Satz 2 JMStV gegeben. Nachdem die BLM den Anbieter hierzu angehört hat, hat sie 

die Sendung beanstandet. 

 

Im Programm von Radio Z wurde am 13.04.2007, 11.05.2007 und am 09.11.2007 jeweils die 

Sendung „Radio Bambule“ zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr ausgestrahlt. Aufgrund einer 

Beschwerde hat die BLM die Sendungen überprüft. Nach Einschätzung der BLM sind die 

Sendungen geeignet, die Entwicklung von Kindern unter 12 Jahren zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen. Nach 

Ansicht der BLM kann deren Werteorientierung bezüglich Gewalthandelns negativ 

beeinflusst werden, da Gewaltanwendung relativiert und dadurch verharmlost wird. Die BLM 

hat den Anbieter hierzu angehört. Das Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 

 

Auf Radio Energy München wurde am 10.12.2007 um 21:00 Uhr die Sendung 9/11 

ausgestrahlt. In der Sendung wurde zunächst über Menstruationsbeschwerden, dann über 

Orgasmusprobleme und weiterhin für die Aktion „Vögeln für Afghanistan“ geredet. Zu der 

Sendung ging bei der BLM eine Beschwerde ein. Nach Einschätzung der BLM kann eine 

Entwicklungsbeeinträchtigung für Kinder unter 12 Jahren aufgrund einer psychischen 

Überforderung nicht ausgeschlossen werden, da die Altersgruppe der unter 12-Jährigen 

noch wenig Erfahrungswissen über die geschilderten körperlichen bzw. sexuellen Themen 

besitzt. Da die Sendung um 21:00 Uhr begann, war nicht von einem Verstoß gegen § 5 Abs. 

1 i. V. m. Abs. 4 Satz 3 JMStV auszugehen. Dennoch forderte die BLM den Anbieter 

schriftlich dazu auf, die Sendung mit entsprechender Sorgfalt und der notwendigen 

Verantwortung mit Blick auf jüngere Zuhörer zu gestalten. Der Anbieter teilte die 

Einschätzung der BLM und sagte konkrete Maßnahmen zu, um der Einhaltung der 

Jugendschutzbestimmungen künftig besser gerecht zu werden. 
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2.2 Telemedien 
 

2.2.1 Stichprobenhafte Überprüfung von Telemedien 
 
Nachdem in der Vergangenheit wiederholt Fälle von Teletextangeboten von Werbung mit 

teils stark sexualisierten Inhalten zu beobachten waren, die auch tagsüber frei zugänglich 

waren, die Heranwachsende verstören und überfordern können, hat die BLM die Empfehlung 

der Jugendschutzbeauftragten der bundesweit ausstrahlenden privaten bayerischen Sender, 

Teletextseiten mit erotischen Inhalten zukünftig nur noch zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr 

anzubieten, überprüft. Insgesamt konnten dabei keine Fälle ausgemacht werden, die einen 

Verstoß gegen die Bestimmungen des JMStV vermuten ließen. Einige Fälle befinden sich 

derzeit noch in der internen Prüfung durch die BLM. 

 

Im Berichtszeitraum beobachtete die BLM stichprobenhaft die Internetauftritte der von ihr 

zugelassenen Rundfunkveranstalter (Hörfunk und Fernsehen) sowie derjenigen 

Rundfunkveranstalter, die ihren Sitz in Bayern haben. 

 

Bei der Beobachtung des Internetauftritts eines in Bayern zugelassenen privaten 

Hörfunkanbieters fiel der BLM ein Werbebanner mit Verlinkung auf ein Gamesportal mit zum 

Teil problematischen Trailern von Computerspielen auf. Auf der Seite des Gamesportals 

konnten unter anderem gewalthaltige Trailer zu mehreren Actionspielen abgerufen werden, 

die von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) die Kennzeichnung „Keine 

Jugendfreigabe“ erhalten haben. Von Anbieterseite wurde nicht sichergestellt, dass Kinder 

oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen diese Inhalte üblicherweise nicht 

wahrnehmen. Daraufhin hat die BLM Kontakt mit der Jugendschutzbeauftragten des 

Gamesportals aufgenommen. Im Zuge einer nachträglichen Überprüfung hat die BLM 

feststellen können, dass die problematisierten Trailer nicht mehr abrufbar waren.  
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2.2.2 Aufsichtsfälle Telemedien der BLM 
 
Seit In-Kraft-Treten des JMStV ist die BLM in insgesamt 73 Fällen aufgrund von Verstößen 

gegen die Bestimmungen des JMStV in Internetangeboten von Anbietern mit Sitz in Bayern 

rechtsaufsichtlich tätig geworden. Die jeweiligen Verstöße waren zuvor in KJM-Prüfverfahren 

festgestellt und dann zur Durchführung der Verfahren an die BLM als der zuständigen 

Landesmedienanstalt übermittelt worden.  

 

• Fälle im KJM-Prüfverfahren 
 

35 Fälle aus dem Zuständigkeitsbereich der BLM befanden sich im Berichtszeitraum im 

KJM-Prüfverfahren.  

 

 Fälle in KJM-Präsenzprüfungen  
Vier dieser Fälle wurden im Berichtszeitraum neu ins KJM-Prüfverfahren eingespeist und im 

Rahmen von KJM-Präsenzprüfungen geprüft. Dabei wurden in allen Fällen Verstöße gegen 

die Bestimmungen des JMStV festgestellt. Schwerpunkt der Problematik war dabei nach wie 

vor die einfache Pornografie. 

 

So stellten die KJM-Prüfgruppen auf drei Internetseiten bayerischer Anbieter – zwei 

kommerziellen Webcam-Angeboten und einer privaten Fetisch-Homepage – Darstellungen 

fest, die nach den zu § 184 StGB von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien 

pornografisch sind. Die enthaltenen Darstellungen rückten unter Ausklammerung sonstiger 

menschlicher Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund. 

Der Obszönitätscharakter und die sexuell stimulierende Wirkung wurden durch visuelle 

Gestaltungsmittel, u.a. durch extreme Fokussierung auf sexuelle Handlungen sowie auf 

Geschlechtsteile, verstärkt. Die Prüfgruppen stellten fest, dass die genannten 

Internetangebote die Verabsolutierung sexuellen Lustgewinns, die Reduzierung auf eine 

apersonale Sexualität sowie die Degradierung des Menschen zum bloßen auswechselbaren 

Objekt vermitteln und in der Gesamttendenz ausschließlich auf die sexuelle Stimulation des 

Nutzers angelegt sind.  

Bei den Webcam-Angeboten handelte es sich dabei um Live-Darbietungen von Paaren oder 

Einzelpersonen vor einer Kamera, wobei der Nutzer via Chat mit ihnen interagieren kann, 

indem er sie beispielsweise zu bestimmten Praktiken auffordert oder Wünsche äußert.  

Die pornografischen Inhalte auf den verschiedenen Internetseiten wurden dabei entweder 

ganz frei zugänglich oder mit unzureichenden Schutzvorkehrungen – zum Beispiel mittels 

anonymem Sofortzugang per Telefon - verbreitet. Es war somit nicht sichergestellt, dass 
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diese Inhalte nur Erwachsenen, im Rahmen einer geschlossenen Benutzergruppe, 

zugänglich waren.  

 

Erstmals wurden aber auch Verstöße bei bayerischen Internetanbietern wegen 

entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte festgestellt. Hintergrund ist, dass die KJM-

Prüfgruppen inzwischen, neben unzulässigen oder jugendgefährdenden Inhalten, auch 

verstärkt darunter liegende Problembereiche berücksichtigen. So waren in einem Fall, einer 

weiteren privaten Fetisch-Homepage, frei zugänglich problematische Sexualdarstellungen, 

insbesondere Bilder von außergewöhnlichen und bizarren Sexualpraktiken, gegeben: Es 

wurden Menschen in Latex- oder anderer Fetischbekleidung in „Fetisch-Ambiente“ 

(Klinikumgebung, Folterkeller) abgebildet. Auch wenn sexuelle Handlungen auf der Seite 

nicht detailliert oder fokussiert gezeigt wurden, war der sexuelle Kontext nach Einschätzung 

der Prüfgruppe nachvollziehbar und dekodierbar. Zudem stellte die Prüfgruppe in dem 

Angebot eine Verknüpfung von Sexualität und Gewalt fest. So wurden auf einigen Bildern 

Personen als Opfer verschiedener ritualisierter Gewalthandlungen – zum Beispiel durch 

Fesselungen oder Anwendung von „Folterinstrumenten“ aus dem sadomasochistischen 

Bereich – gezeigt, wobei die Macht des Stärkeren und körperliche Unterwerfung als 

Lusterlebnis dargestellt wurden. Die Prüfgruppe sah hier bei Kindern und Jugendlichen, 

deren Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere im Bereich der Sexualität, noch nicht 

abgeschlossen ist, die Gefahr einer sozial-ethischen Desorientierung gegeben und stellte 

somit eine Entwicklungsbeeinträchtigung für unter 18-Jährige fest. Die Prüfgruppe stellte 

außerdem fest, dass vom Anbieter weder technische Mittel – z.B. in Form eines Persocheck-

Verfahrens – noch Zeitgrenzen eingesetzt wurden, um die Wahrnehmung dieser Inhalte 

durch Minderjährige unmöglich zu machen oder wesentlich zu erschweren. Vielmehr waren 

die Inhalte frei zugänglich. Allerdings reagierte der Anbieter letztendlich im Rahmen der 

Anhörung der BLM und nahm die Inhalte aus dem Netz (s.u.).  

 

Ähnliche Verstöße wegen frei zugänglicher entwicklungsbeeinträchtigender 

Sexualdarstellungen stellten die KJM-Prüfgruppen auch auf zwei anderen Internetseiten im 

Zuständigkeitsbereich der BLM fest. Hier war aber zugleich, an anderen Stellen, Pornografie 

gegeben (s.o.).  

 

Außerdem prüfen die KJM-Prüfgruppen mittlerweile regelmäßig, ob von Anbieterseite ein 

Jugendschutzbeauftragter bestellt ist, wie in § 7 JMStV vorgeschrieben. Hier wurden bei 

zwei der o.g. Fälle Verstöße festgestellt. 
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Die BLM hörte die betreffenden Anbieter in den o.g. vier Fällen im Berichtszeitraum zu den 

verschiedenen Verstößen an. Drei der Anbieter reagierten und entschärften die betreffende 

Internetseite bzw. nahmen diese ganz aus dem Netz. 

 

Drei der Fälle leitete die BLM zudem an die zuständige Staatsanwaltschaft, wegen des 

Verdachts einer Straftat, weiter. Hier liegen noch keine Rückmeldungen vor. Den vierten Fall 

musste die BLM nicht an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, da hier kein Straftatbestand, 

sondern nur ein Verstoß wegen Entwicklungsbeeinträchtigung gegeben war. In diesem Fall 

konnte die BLM daher, nach Durchführung der Anhörung des Anbieters, bereits eine 

Beschlussvorlage mit Vorschlägen für Maßnahmen, u.a. ein Bußgeld, erstellen und zur 

Entscheidung an die KJM weiterleiten. Eine Entscheidung liegt noch nicht vor.  

 

Bei zwei weiteren, miteinander verlinkten Seiten im KJM-Prüfverfahren, die bereits Ende des 

Jahres 2007 in einer Präsenzprüfung geprüft worden waren, führte die BLM die Anhörung im 

Ordnungswidrigkeitenverfahren durch und leitete damit das Bußgeldverfahren ein. 

 

 Fälle im Beobachtungsmodus 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass einige Internetanbieter bereits im Rahmen der Anhörung 

durch die Landesmedienanstalten ihre Angebote entschärfen oder ganz entfernen. Bei 

Angeboten, die so verändert wurden, dass keine unzulässigen Inhalte mehr abrufbar sind, 

kann das Verfahren eingestellt werden, sofern eine vorangegangene Beobachtung über 

einen Zeitraum von sechs Monate ergeben hat, dass das Angebot bzw. die unzulässigen 

Inhalte weiterhin nicht mehr abrufbar sind. Zudem müssen weitere Bedingungen erfüllt sein: 

So kommt die Einstellung von Verfahren u.a. nur in Frage, wenn ein Anbieter erstmalig 

auffällig geworden ist und keine sonstigen jugendschutzrelevanten Angebote betreibt. Sind 

alle Bedingungen erfüllt, kann die BLM die Fälle mit dem Beschlussvorschlag der Einstellung 

an die KJM zur abschließenden Entscheidung herantragen.  

 

In drei solchen Fällen hat das Jugendschutzreferat der BLM im 1. Halbjahr 2008, nach einer 

Überprüfung von mindestens sechs Monaten mittels regelmäßiger Stichproben, den 

Beobachtungsmodus abgeschlossen.  

 

Dabei ergab jedoch die Beobachtung im ersten Fall, dass eine Einstellung nicht möglich ist. 

Die Überprüfung zeigte zwar, dass die spezifischen pornografischen Inhalte, die die 

Prüfgruppe einige Monate zuvor festgestellt hatte, nicht mehr abrufbar waren. Allerdings 

erschien auch keine Fehlermeldung oder eine leere Seite, sondern es erfolgte bei Eingabe 

der ursprünglichen Internetadresse eine direkte, automatische Weiterleitung auf ein 
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pornografisches Angebot im Ausland. Damit macht sich der deutsche Anbieter die 

ausländische Porno-Seite zu eigen und ist dafür als verantwortlich anzusehen. Die BLM wird 

den Anbieter deshalb erneut zu dem Verstoß anhören. 

 

Im zweiten Fall wurde festgestellt, dass das Angebot aus dem Netz entfernt und dies über 

einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten auch so beibehalten wurde. Bei den 

Stichproben der BLM erschien lediglich die Fehlermeldung „Die Website hat die Anzeige 

dieser Website abgelehnt.“ Auch alle weiteren Voraussetzungen für eine Einstellung des 

Verfahrens waren hier erfüllt. Der Fall wurde deshalb im Berichtszeitraum zur 

abschließenden Entscheidung an die KJM weitergeleitet. 

 

Beim dritten Fall wurde ebenfalls festgestellt, dass die Seite nicht mehr im Netz ist. Die 

weiteren Bedingungen für eine Einstellung des Verfahrens werden hier derzeit noch 

überprüft. Insgesamt steht bei diesem sowie bei acht weiteren Telemedien-Fällen im 

Zuständigkeitsbereich der BLM die Entscheidung über eine mögliche Einstellung der 

Verfahren an. Die Bedingungen für die Einstellung werden in diesen Fällen noch überprüft. 

Teilweise, insbesondere bei Angeboten mit Zugangsbeschränkungen, ist auch eine 

Abstimmung mit dem KJM-Prüflabor bei jugendschutz.net erforderlich.  

 

Zudem wurden drei neue Fälle im Berichtszeitraum in den Beobachtungsmodus 

aufgenommen. Hier wird die Beobachtung aber erst im zweiten Halbjahr 2008 

abgeschlossen sein. 

 

 Von der KJM entschiedene Fälle 

Acht der Fälle im KJM-Prüfverfahren von Jugendschutz-Verstößen durch bayerische 

Internetanbieter leitete die BLM im ersten Halbjahr 2008 an die Prüfausschüsse der KJM 

weiter. Alle Fälle wurden von der KJM im Berichtszeitraum abschließend geprüft und 

entschieden.  
 

In drei Fällen entschied die KJM dabei, die Verfahren einzustellen. Die problematischen 

Internetseiten - eine private Homepage mit einigen pornografischen Abbildungen, die 

deshalb von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert worden 

war, sowie zwei kommerzielle Pornoseiten - waren von den Anbietern im Nachgang der 

Anhörung komplett aus dem Netz entfernt worden. Die BLM hatte die Angebote jeweils im 

Beobachtungsmodus überprüft und dabei festgestellt, dass dies über einen Zeitraum von 

mindestens sechs Monaten auch so beibehalten wurde. Auch waren keine weiteren 

unzulässigen oder jugendschutzrelevanten Inhalte zu finden. Alle Voraussetzungen für eine 
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Verfahrenseinstellung waren somit in den vorliegenden Fällen erfüllt. Es mussten keine 

Maßnahmen beschlossen werden. Die Verfahren sind hiermit abgeschlossen.  

 

In den fünf anderen Fällen beschloss die KJM Maßnahmen gegen die verantwortlichen 

Anbieter und die BLM setzte diese im Berichtszeitraum auch bereits um (s.u.). 

 

Sieben weitere Fälle stehen derzeit zur Weiterleitung an KJM-Prüfausschüsse zur 

abschließenden Bewertung und Entscheidung über Maßnahmen an, befinden sich also noch 

im KJM-Prüfverfahren. In einigen dieser Fälle muss aber zunächst noch die Rückmeldung 

der Staatsanwaltschaft oder das Ergebnis der Prüfung im Prüflabor der KJM bei 

jugendschutz.net abgewartet werden.  

 

• Umsetzung von Maßnahmen durch BLM 

 

Die BLM hat im Berichtszeitraum in fünf Fällen die von der KJM beschlossenen Maßnahmen 

gegen Internetanbieter mit Sitz in Bayern umgesetzt. Dabei handelte es sich überwiegend 

um Beanstandungen und Untersagungen sowie in einem Fall um ein Bußgeld.  

 

So sprach die BLM gegen einen Internetanbieter aus Fürth wegen einfacher Pornografie im 

frei zugänglichen Vorschaubereich seiner Internetseite eine Beanstandung aus und 

untersagte ihm, die betreffenden Inhalte weiter ohne geschlossene Benutzergruppe zu 

verbreiten. Die Landeszentrale drohte dem Anbieter ein Zwangsgeld in Höhe von 1.000 Euro 

an, sollte er sich nicht daran halten. Die Überprüfung des Jugendschutzreferats im 

Nachgang des Beanstandungs- und Untersagungsbescheids der BLM ergab, dass der 

Anbieter den Vorschaubereich seines Angebots entschärft hat. 

 

In einem Fall von Posendarstellungen minderjähriger Mädchen sowie in zwei Fällen von 

einfacher Pornografie auf den Internetseiten eines Augsburgers Anbieters, der schon 

mehrfach wegen ähnlicher Verstöße aufgefallen ist, sprach die BLM ebenfalls eine 

Beanstandung aus. Zudem untersagte sie dem Anbieter, die unzulässigen Posenfotos weiter 

zu verbreiten bzw. die pornografischen Inhalte weiter ohne geschlossene Benutzergruppe 

zugänglich zu machen. Bei Zuwiderhandlung droht dem Augsburger ein Zwangsgeld in Höhe 

von insgesamt 4.000 Euro. Die Überprüfung des Jugendschutzreferats im Nachgang des 

Beanstandungs- und Untersagungsbescheids der BLM hat jedoch ergeben, dass die 

problematischen Inhalte weiter online sind, die Domains inzwischen aber nicht mehr auf den 

Augsburger, sondern auf einen ausländischen Anbieter registriert sind. Zugleich hat der 

Anwalt des Augsburgers Klage gegen den Bescheid der BLM erhoben (s.u.).  



 46

Ein Bußgeld konnte die BLM gegen den Anbieter bisher nicht erlassen, da wegen der 

pornografischen Inhalte parallel ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft läuft. Die BLM wird 

jedoch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, sollte die Entscheidung der 

Staatsanwaltschaft es zulassen.  

 

Außerdem erließ die BLM gegen einen in München ansässigen Anbieter einen 

Bußgeldbescheid wegen der Verbreitung von Posendarstellungen minderjähriger Jungen im 

Rahmen einer als Kunst bezeichneten Internetseite. Der Anbieter klagte jedoch gegen den 

Bescheid der BLM und bekam vor Gericht Recht, so dass er das Bußgeld nicht zahlen 

musste (s.u.).  

 

• Gerichtsverfahren 

 

So stoppte das Amtsgericht München im Juni 2008 den Bußgeldbescheid der BLM gegen 

den betreffenden Münchner Anbieter und stellte das Verfahren ein. Das Gericht sah keine 

Anhaltspunkte für Posendarstellungen gem. § 4 Abs. 1 Nr. 9 JMStV gegeben, wie dies die 

KJM in ihrer Entscheidung festgestellt hatte. Dies zeigt, dass Fälle, die gerade eben die 

Grenze zum Verstoß überschreiten, bei dieser noch sehr neuen Vorschrift ein gewisses 

Prozessrisiko in sich tragen.  

 

Insgesamt zeigen die Erfahrungen im Bereich der Internetaufsicht, dass eine Vielzahl von 

Internetanbietern die Maßnahmen der Medienaufsicht nicht akzeptiert und dagegen vor 

Gericht geht. Dies zieht meist mehrjährige Gerichtsverfahren nach sich, während derer die 

Anbieter ihre betreffenden Internetseiten immer wieder abändern und die zuständige 

Landesmedienanstalt diese Veränderungen kontinuierlich überprüfen und dokumentieren 

muss. Dies ist auch bei der BLM weiterhin der Fall.  

 

So ist nach wie vor das Bußgeldverfahren gegen einen Münchner Anbieter wegen der 

Verbreitung von Posendarstellungen in 15 Fällen vor dem Amtsgericht München anhängig. 

Hier hatte die BLM bereits im Jahr 2005 das von der KJM beschlossene Bußgeld in Höhe 

von 15.000 Euro verhängt und dem Anbieter untersagt, die betreffenden Seiten weiter im 

Internet zu verbreiten. Der betroffene Internetanbieter hatte im Jahr 2006 gegen den 

Untersagungs- und gegen den Bußgeldbescheid der BLM geklagt, seine Klage vor dem 

Verwaltungsgericht München jedoch verloren. Das Verwaltungsverfahren wurde somit Ende 

Dezember 2007 abgeschlossen. Das Bußgeldverfahren ist dagegen nach wie vor anhängig. 

Der betreffende Anbieter hat im Verlauf der Verfahren mehrfach seinen Wohnsitz gewechselt 

und lebt mittlerweile laut Angaben seines Anwalts in der Dominikanischen Republik. 
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Ein weiterer Anbieter von Posendarstellungen in einem Fall sowie pornografischen Inhalten 

in insgesamt drei Fällen klagte im Berichtszeitraum gegen die Maßnahmen der BLM (s.o.). 

So erhob er Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg gegen den 

Beanstandungs- und Untersagungsbescheid der BLM und stellte einen Antrag auf 

vorläufigen Rechtsschutz. Den Antrag, mit dem er sich gegen die sofortige Vollziehbarkeit 

des Bescheides wendet, begründete er dabei damit, schon seit längerem nicht mehr 

Anbieter der genannten Seiten zu sein. Das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg lehnte 

im Eilverfahren Ende Juli den Antrag des Anbieters ab. Hiergegen hat der Anbieter 

inzwischen Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eingelegt. Eine 

Entscheidung im Klageverfahren steht noch aus.  

 

Ein weiteres Gerichtsverfahren im Berichtszeitraum endete dagegen frühzeitig, da der 

Anbieter seine Klage zurücknahm. Die BLM hatte im Dezember 2007 gegen den Anbieter 

aus dem schwäbischen Landkreis Donau-Ries aufgrund von Verstößen gegen das 

Pornografieverbot in zwei Fällen Maßnahmen verhängt. Die BLM hatte dem Anbieter dabei 

unter Androhung von Zwangsgeld untersagt, die Inhalte weiter ohne geschlossene 

Benutzergruppe zu verbreiten. Stichproben des Jugendschutzreferats ergaben, dass das 

Angebot entschärft wurde, so dass keine pornografischen Inhalte mehr gegeben waren. 

Gleichzeitig erhob der Anbieter im Januar 2008 beim Bayerischen Verwaltungsgericht 

Augsburg Klage gegen den Bescheid der BLM, nahm diese jedoch kurz darauf wieder 

zurück. Das Verwaltungsgericht Augsburg stellte das Verfahren daraufhin ein und wies den 

Kläger an, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Da die Bescheidskosten trotz mehrfacher 

Aufforderung der BLM nicht bezahlt wurden, sind Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

eingeleitet worden.  

 

• Überprüfung von indizierten Angeboten im Zuständigkeitsbereich der BLM 
 
Die Landesmedienanstalten sind auch für die Überwachung der Einhaltung der 

Bestimmungen des JMStV bei deutschen Internetangeboten, die von der BPjM indiziert sind, 

zuständig. Das Jugendschutzreferat überprüft hier mittels regelmäßiger Stichproben, ob bei 

diesen Angeboten die Indizierungsbeschränkungen eingehalten werden. So sind bestimmte 

indizierte Internetseiten, die strafrechtlich relevante Inhalte wie z.B. Gewaltpornografie 

enthalten, absolut unzulässig und dürfen grundsätzlich nicht verbreitet werden. Andere 

indizierte Angebote, wie z.B. Internetseiten mit einfacher Pornografie, dürfen nur 

Erwachsenen in geschlossenen Benutzergruppen zugänglich gemacht werden.  
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Im Berichtszeitraum wurde ein indiziertes Angebot, dessen Anbieter seinen Sitz in Bayern 

hat, im Beobachtungsmodus stichprobenhaft überprüft. Die Seite wies aber keine 

jugendgefährdenden Inhalte mehr auf, da die Internetpräsenz geschlossen wurde.  

 
 
2.3 Weitere Maßnahmen und Aktivitäten der BLM im Bereich Jugendschutz 
 

Die BLM beteiligte sich im Berichtszeitraum zudem an einer Vielzahl weiterer Jugendschutz-

Maßnahmen und - Aktivitäten.  

 

Killerspiel versus Serious Game: Risiko und Potenziale von Videospielen 
So fand am 21.01.2008 in der BLM eine Veranstaltung zum Thema: „Killerspiel versus 

Serious Game: Risiko und Potenziale von Videospielen“ statt. Nach einer Begrüßung durch 

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring als Vorsitzender der KJM und Dipl.-Ing. Heinz Ising, 

Geschäftsführer der Mediadesign Hochschule für Design und Informatik GmbH, wurde in 

einem Vortrag über den Einfluss von Computerspielen auf die jugendliche Entwicklung 

informiert. 

Anschließend fand eine Podiumsdiskussion zwischen Verena Weigand, Leiterin der KJM-

Stabsstelle, Dr. Klaus Spieler, Geschäftsführer Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), 

Tobias Rothmund, Diplom-Psychologe an der Universität Koblenz-Landau, Prof. Dr. Axel 

Hoppe, Dekan des Fachbereichs Gamedesign an der Mediadesign Hochschule München, 

und Johanna Huber, Leiterin der Abteilung Familie und Jugend des Bayerischen 

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, statt. 

 

Ein Netz für Kinder 
Im Berichtszeitraum wurde die Initiative „Ein Netz für Kinder“ weiter vorangetrieben. „Ein 

Netz für Kinder“ ist ein gemeinsames Projekt des Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien (BKM), des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ), der Länder, 

öffentlicher und nicht-öffentlicher Stellen des Jugendmedienschutzes, Online-Unternehmen, 

privater und öffentlicher Rundfunkanstalten und Landesmedienanstalten, mit der ein sicherer 

Surfraum für Kinder mit einer Vielzahl an interessanten und qualitätsvollen 

Internetangeboten geschaffen werden soll. Im Rahmen der Initiative fördert der BKM in 

Kooperation mit dem BMFSFJ für Kinder besonders geeignete Internetinhalte. Die 

Förderentscheidungen werden beim BKM auf Vorschlag einer Vergabekommission getroffen. 

Die zweite Säule der Initiative ist die Errichtung eines sicheren Surfraums für Kinder auf 

Basis einer so genannten weißen Liste. Vor diesem Hintergrund ist das Projekt auch für die 



 49

KJM interessant. Sie verbindet mit der Initiative die Hoffnung, dass die Positivliste einen 

wichtigen Schritt für ein funktionierendes Jugendschutzprogramm darstellt. 

 

In dem Kuratorium, das aus Projektbeteiligten und Experten im Bereich des 

Jugendmedienschutzes und der Medienkompetenz besteht und insbesondere für 

Grundsatzangelegenheiten der Initiative zuständig ist, ist auch die BLM, durch ihren 

Präsidenten Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, vertreten. Das Kuratorium kam am 08.02.2008 in der 

Thüringer Staatskanzlei in Erfurt zu seiner ersten Sitzung zusammen. Hier nahm als 

Stellvertreterin des Präsidenten Verena Weigand teil. Auch in die Vergabekommission wurde 

eine Mitarbeiterin der BLM berufen. Die Geschäftsstelle von „Ein Netz für Kinder“ ist bei der 

Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) in Erfurt angesiedelt. 

 

Im Berichtszeitraum hat am 10.04.2008 in Erfurt die erste Sitzung der Vergabekommission 

statt gefunden. Dabei wurden die folgenden fünf Internetangebote vorgeschlagen und 

anschließend von Kulturstaatsminister Bernd Neumann und dem Bundesfamilienministerium 

zur Förderung ausgewählt: Das Angebot „Vernetztes Portal zur Fußball-Europameisterschaft 

2008“ von Seitenstark e.V., das Angebot „KIDSVILLE 2.0 – kreativ, sozial und engagiert im 

Web!“ der Kidsville GbR, das „virtuelle Kindermuseum“ des Vereins „Museum im Koffer“, das 

Projekt „Polisperten“ des Vereins „Politik zum Anfassen e.V.“ und das Projekt „Mein Körper 

und ich“ von Renate Sedlak.  

 

In ihrer zweiten Sitzung am 10.07.2008 in Berlin schlug die Vergabekommission drei Anträge 

vor, die anschließend zur Förderung ausgewählt wurden: Den vollständig moderierten Chat 

www.seitenstark.de/chat der Medienpädagogik e.V zur Erweiterung des Chat-Angebots, das 

unabhängige Online-Literaturmagazin www.rossipotti.de zur Erstellung eines Online-

Literaturlexikons für Kinder und die Online-Zeitung www.sowieso.de für eine Neugestaltung 

der Seite.  

 

Die dritte Sitzung der Vergabekommission, in der weitere Anträge zur Förderung vorgesehen 

sind, ist für Oktober 2008 anberaumt. Insgesamt stehen im Rahmen der Initiative jährlich 1,5 

Mio. Euro für die Förderung neuer, qualitativ hochwertiger Kinderangebote zur Verfügung. 

 

Medienforschungsprojekt „Gewalt im Web 2.0“ 
Im Berichtszeitraum beteiligte sich die BLM außerdem an einem Medienforschungsprojekt 

zum Thema „Gewalt im Web 2.0“. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, welchen 

Einfluss gewalthaltige Internetangebote auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

haben. Die Studie von Prof. Dr. Petra Grimm und Dr. Stefanie Rhein, deren Zwischenbericht 
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am 18.02.2008 vorgelegt wurde, bezieht sich auf die Internetnutzung von 12- bis 19-Jährigen 

unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitung von gewalthaltigen Inhalten. Die 

Ergebnisse der Studie werden am 30.10.2008 im Rahmen der Medientage München 

vorgestellt. 

 

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Frauen 
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung für die Arbeitsgemeinschaft Evangelische 

Frauen berichtete eine Mitarbeiterin des Referats Jugendschutz der BLM am 13.02.2008 

über allgemeine Grundlagen und aktuelle Fragestellungen des Jugendmedienschutzes.  

 

Arbeitsgemeinschaft katholische Frauen 
Anlässlich der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Katholische Frauen am 21.02.2008 in der 

BLM referierte eine Mitarbeiterin des Jugendschutzreferats über das Thema „Das Frauen- 

und Mädchenbild in den Medien – problematische Darstellungen in Fernsehen und Internet“.  

 

Kinder-Uni München 
Am 28.05.2008 präsentierte Prof. Dr. Manuela Pietraß von der Universität der Bundeswehr 

München zusammen mit Frau Verena Weigand, Referentin Jugendschutz der BLM, einen 

Vortrag mit dem Titel „Zeigen Bilder die Wirklichkeit?“ an der Kinder-Uni München.  

 

FSK, BPjM, Bayerische Mediengutachterausschuss 
Darüber hinaus war die BLM im Berichtszeitraum weiterhin in der FSK, in der BPjM sowie im 

Bayerischen Mediengutachterausschuss vertreten. 

 

Vorträge an Schulen und Universitäten 
Neben den Einladungen von Vereinen und Institutionen gehen beim Jugendschutzreferat der 

BLM auch regelmäßig Anfragen zu Vorträgen an Schulen und Universitäten ein. So hat eine 

Mitarbeiterin der BLM im Berichtszeitraum u.a. bei der Hochschulgemeinde Freising zum 

Thema „Leben im Web2.0“ vorgetragen und darüber hinaus allgemein zum 

Jugendmedienschutz informiert. 

 

Sonstiges 
Ferner hat die BLM bei zahlreichen Informationsveranstaltungen und -besuchen im eigenen 

Haus über grundlegende Themen und aktuelle Entwicklungen im Bereich 

Jugendmedienschutz berichtet.  
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